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Sehr geehrte, liebe Kollegin,  

sehr geehrter, lieber Kollege, 

der diesjährige Herbst steht ganz im 

Zeichen von Wahlen. Nach den Bun-

destagswahlen am 27.9. wird auch die 

Vertreterversammlung, das „Parla-

ment“ der Landespsychotherapeuten-

kammer, neu gewählt. Wir möchten 

Sie bitten, sich an den Kammerwahlen 

zu beteiligen und von ihrem Wahl-

recht Gebrauch zu machen. Eine große 

und breite Wahlbeteiligung gibt der 

künftigen Vertreterversammlung 

Rückhalt. Als Zeitraum für die Wahl 

wurde die Zeit vom 15. Oktober bis 

zum 16. November festgelegt. 

 

Der Justiziar und Geschäftsführer der 

Kammer, RA Hartmut Gerlach wird 

seine Tätigkeit Ende September been-

den. Herr Gerlach hat den Aufbau der 

Kammer seit der Gründungszeit aktiv 

mitgestaltet. Der Vorstand dankt ihm 

im Namen der Kammer und ihrer 

Mitglieder für seine engagierte Arbeit 

mit den besten Wünschen für seine 

Zukunft. Den im Januar seine Arbeit 

aufnehmenden Nachfolger werden wir 

Ihnen im Psychotherapeutenjournal 

4/2009 sowie im nächsten Newsletter 

vorstellen. 

 

Wir bitten alle, die Anfragen an die 

Kammer richten, um Nachsicht, dass 

wir im 4. Quartal 2009 und auch wäh-

rend der Einarbeitungszeit des neuen 

Geschäftsführers möglicherweise nicht 

sofort reagieren können. Wir werden 

uns bemühen, dass der Service der 

Kammer trotz dieser personellen Ein-

schränkung in den nächsten Wochen mit 

möglichst wenig Beeinträchtigung wei-

ter geführt werden kann. Anfragen und 

Rückmeldungen können Sie aus diesen 

Gründen auch direkt an den Vorstand 

richten, Telefonnummern und Telefon-

zeiten sowie die Emailadressen finden 

Sie auf der Kammerhomepage. 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie 

auch Informationen über Aktivitäten der 

LPK, uns wichtige erscheinende Neuig-

keiten aus den Versorgungsbereichen, 

dem Bereich der Aus-, Fort- und Wei-

terbildung, gesundheitspolitische Infos 

aus Baden-Württemberg und dem Bund 

sowie auch zur Versorgungsforschung. 

In der Leserbriefsparte laden wir Sie 

erneut zur Diskussion ein. 

  

Wir wünschen Ihnen einen schönen 

Spätsommer!  

 

Ihr Kammervorstand und  

Ihr Redaktionsteam 
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Aktuelle Mitteilungen aus der Kammer: Vorstand, Vertre-

terversammlung, Ausschüsse, Geschäftsstelle 

Kammerwahl 2009 

Wir bitten alle Kammermitglieder, 

sich an den Kammerwahlen zu beteili-

gen. Anfang Juli erhielten die Mitglie-

der einen ausführlichen Brief des 

Wahlleiters mit Informationen zur 

Wahl der dritten Vertreterver-

sammlung. Jeder Wähler hat eine 

Stimme, die durch Ankreuzen eines/r 

Kandidaten/in auf einem Stimmzettel 

vergeben wird (§ 16 Wahlordnung). 

Die Wahlunterlagen, die den Stimm-

brief, den Wahlumschlag und Stimm-

zettel enthalten, werden am 15. Okto-

ber versandt. Am 16. November 2009 

endet die Wahlfrist, bis zu diesem 

Termin muss der Stimmbrief, der den 

Stimmzettel enthält, in der Kammer-

geschäftsstelle eingegangen oder mit 

einem Poststempel gleichen Datums 

bei der Post aufgegeben worden sein. 

Insgesamt sind 42 Sitze der Vertreter-

versammlung durch Wahlen zu beset-

zen. Die Ermittlung der Zahl der Sitze, 

die aufgrund des Wahlergebnisses 

einer Liste zustehen, erfolgt nach dem 

Prinzip der Verhältniswahl. Hierbei 

wird nach dem Verfahren nach Sainte-

Laguë/Schepers vorgegangen, bei dem 

kleine Wählergruppen nicht benach-

teiligt werden. Die Besetzung der Sitze 

innerhalb einer Liste erfolgt nach der 

erreichten Stimmenzahl der einzelnen 

Kandidaten. Der/Die Kandidat/in mit 

der höchsten Stimmzahl auf einer Liste 

erhält den ersten auf diese Liste entfal-

lenden Sitz, der/die mit der zweithöch-

sten Stimmenzahl den nächsten usw. 

solange, bis der prozentuale Anteil der 

auf die Liste entfallenden Sitze in der 

Vertreterversammlung ausgeschöpft ist. 

Die Vertreter der Psychologischen Psy-

chotherapeuten und der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten sowie 

der Psychotherapeuten in Ausbildung 

(PiA) werden in getrennten Wahlverfah-

ren ermittelt. Die Stimmzettel der drei 

Gruppen sind durch eine jeweils geson-

derte Farbgebung gekennzeichnet. Psy-

chologische Psychotherapeuten, die 

gleichzeitig als Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten approbiert sind, 

müssen sich bei der Wahl entscheiden, 

ob sie ihre Stimme auf einem Stimmzet-

tel der Psychologischen Psychothera-

peuten oder auf einem Stimmzettel der 

Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peuten abgeben. Eine doppelte Stimm-

abgabe ist nicht zulässig.  

Vom 1. bis 15. September 2009 wird 

das Wählerverzeichnis in der Kam-

mergeschäftsstelle ausliegen. In der-

selben Zeit sind die Wahlvorschläge für 

die drei Berufsgruppen (Psychologische 

Psychotherapeuten, Kinder- und jugend-

lichenpsychotherapeuten, Psychothera-

peuten in Ausbildung) einzureichen. 

Nach Auszählung der Stimmen durch 

den Wahlausschuss am 20. 11. 2009 und 

Information der Gewählten durch den 

Wahlleiter wird das Wahlergebnis vom 

Kammerpräsidenten durch ein besonde-

res Rundschreiben und auf der Home-

page der Kammer bis zum 4. Dezember 

2009 bekannt gegeben. 

Informationen zur Wahl finden Sie auf: 

www.lpk-bw unter „NEU“. 

Zum Abschied von Rechtsanwalt Hartmut Gerlach, langjähriger Justiziar und Ge-

schäftsführer der Kammer 

Rechtsanwalt Hartmut Gerlach schei-

det nach langjähriger Tätigkeit als 

Justiziar und zuletzt auch als Ge-

schäftsführer der Kammer Ende Sep-

tember aus seinem Amt aus. Schon 

kurz nach Gründung der Landespsy-

chotherapeutenkammer Baden-

Württemberg wurde Hartmut Gerlach 

vom damaligen Vorstand des Errich-

tungsausschusses unter Vorsitz von 

Detlev Kommer zum Justiziar berufen. 

Er hat die gesamte Aufbauarbeit der 

vergangenen 10 Jahre mit seinem 

juristischen Sachverstand und durch 

sein großes persönliches Engagement 

mit geprägt. Auf dem Hintergrund 

dieser Erfahrungen entschied der 

Kammervorstand 2007, ihm die Auf-

gabe des neu geschaffenen Amts des 

Geschäftsführers zu übertragen. Viele 

Kammermitglieder kennen ihn auch 

aus Fortbildungen, die er im Auftrag der 

Kammer, nach Einladung von Verbän-

den oder an Ausbildungsinstituten mit-

gestaltet oder alleine durchgeführt hat.  

Wichtig war Hartmut Gerlach immer 

eine klare Unterscheidung zwischen den 

vorgegebenen gesetzlichen Normen und 

den gesuchten oder getroffenen kam-

merpolitischen Entscheidungen. Er wies 

u.a. darauf hin, dass diese nur im Rah-

men der Rechtsvorgaben möglich seien. 

Sowohl der Vorstand als auch die Ver-

treter in den verschiedenen Kammer-

gremien hatten in ihm immer einen 

Gesprächspartner, der einerseits mit 

Geduld, aber auch der erforderlichen 

Hartnäckigkeit die rechtlichen Hinter-

gründe und Erfordernisse, die bei Ent-

scheidungen zu beachten waren, erläu-

terte. Wiederholt verteidigte er die von 

Kammermitgliedern und Gremienvertre-

tern immer wieder kritisierte "Amts-

sprache", die in Kammerordnungen und 

auch offiziellen Schreiben der Kammer, 

vor allem auch in den berufsrechtlichen 

Verfahren für die juristische Klarheit 

erforderlich ist. Beharrlich wies er dar-

auf hin, dass die Kammer als „verlän-

gerte Staatsverwaltung“ nicht nur Inter-RA Hartmut Gerlach, Sommer 2009 
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essenvertretung der Psycho-

therapeuten sei, sondern auch Kont-

rollorgan in Selbstverwaltung dar-

stelle.  

Die Bearbeitung von Berufsaufsichts-

beschwerden von Patienten und ande-

ren Kammermitgliedern war ein wich-

tiger Teil seiner Arbeit, welcher er mit 

großer Umsicht, juristischem Sachver-

stand und mit viel Verständnis für die 

fachspezifischen Belange der Psycho-

therapeuten nachging. Mit viel Freude 

und Offenheit stand er den Kammer-

mitgliedern jederzeit für alle, oft auch 

komplizierten juristischen Fragen zur 

Verfügung. Hierbei konnte er auf sein 

breites berufs- und sozialrechtliches 

Wissen, aber auch auf seine Erfahrung 

mit anderen Rechtsgebieten und sein 

Wissen über spezifische Belange der 

Psychotherapie zurückgreifen und den 

Kammermitgliedern meist weiterhelfen. 

Seine Erfahrungen fanden auch in einer 

Vielzahl von Veröffentlichungen in 

Fachbüchern (u.a. dem im Verlag Hü-

tig/Jehle/Rehm erscheinenden „Mana-

gement Handbuch für die psychothera-

peutische Praxis“) sowie in Fachzeit-

schriften Eingang. Allen bekannt dürf-

ten seine Beiträge in Rechtsfragen sein, 

die im Psychotherapeutenjournal meist 

unter dem Titel „Alles was Recht ist“ 

erschienen sind.  

Als Geschäftsführer hat sich Herr Ge-

rlach auch sehr für die Mitarbeiter der 

Kammergeschäftsstelle engagiert. Die 

Buchhaltung wurde neu strukturiert und 

die Rechtsabteilung aufgebaut. Als 

Vorstand und Haushaltausschuss einer 

aus seiner Sicht dringend notwendigen 

Erweiterung der Stellen nicht zustimm-

te, entschied sich Hartmut Gerlach, die 

Kammer noch vor Ablauf seines bis 

Ende 2009 befristeten Vertrags zu ver-

lassen.  

Der Vorstand dankt Herrn Gerlach im 

Namen der Vertreterversammlung, der 

Ausschüsse sowie aller Kammermitg-

lieder für seine fast zehnjährige Mitar-

beit und seine engagierte und unermüd-

liche Unterstützung. Wir wünschen ihm, 

der sich jetzt wieder voll seiner Kanzlei 

in Mannheim widmen wird, für seine 

weiteren Aktivitäten gutes Gelingen, 

viel Erfolg und alles erdenklich Gute. 

Im Januar 2010 wird der Nachfolger 

von Hartmut Gerlach seine Tätigkeit 

aufnehmen. Diesen werden wir Ihnen 

im nächsten Newsletter und im Psycho-

therapeutenjournal vorstellen. 

Diotima-Ehrenpreis für Detlev Kommer 

 

(BPtK/LPK) Die deutsche Psychothe-

rapeutenschaft hat erstmals den so 

genannten Diotima-Ehrenpreis verlie-

hen. Preisträger sind neben Annelies 

Arp-Trojan, Hans-Joachim Schwarz, 

Prof. Dr. Hans-Volker Werthmann 

und der im Sommer 2005 verstorbene 

erste Präsident der Landespsychothe-

rapeutenkammer Baden-Württemberg 

und der Bundespsychotherapeuten-

kammer, Detlev Kommer. 

Mit dem Diotima-Ehrenpreis werden 

Personen geehrt, die sich besonders 

um die Versorgung psychisch kranker 

Menschen verdient gemacht haben 

oder sich durch ein besonderes berufs-

politisches oder wissenschaftliches 

Engagement auszeichnen. Der Preis ist 

nach Diotima aus Mantinea benannt, 

einer mythischen Priesterin der Anti-

ke. Sie gilt als Lehrerin des Sokrates, 

die ihn dazu inspirierte, als erster 

Philosoph die Seele des Menschen in 

den Mittelpunkt seines Denkens und 

Lehrens zu stellen.  

In seiner Laudatio würdigte der heuti-

ge BPtK-Präsident Prof. Rainer Rich-

ter seinen Vorgänger als Querdenker 

im besten Sinne, der mit seinen Posi-

tionen und Konzepten immer wieder 

Anlass gegeben habe, intensiv über 

Selbstverständnis und den Weg der 

Profession zu streiten. Kommer habe in 

unermüdlichem Einsatz und großem 

strategischen Weitblick Gründung und 

Aufbau zunächst der Landeskammer 

BW, dann der Bundespsychotherapeu-

tenkammer vorangetrieben und damit 

Strukturen geprägt, in denen sich die 

Psychotherapeutenschaft heute bewege. 

Immer habe er dafür geworben, dass die 

Psychotherapeutenschaft zu gemeinsa-

men Positionen finde, was vor allem zu 

Beginn des Aufbaus der Kammern kei-

ne Selbstverständlichkeit war. Dem 

heutigen Vorstand der BPtK sei es ein 

großes Anliegen gewesen, dass Detlev 

Kommer zu den ersten Diotima-

Preisträgern gehöre. Für ihren verstor-

benen Vater nahmen seine Kinder, Va-

lérie, Jerôme und Marcel Kommer den 

Preis entgegen.  

Im Vorfeld der Preisverleihung wür-

digten die Berliner Gesundheitssenato-

rin Katrin Lompscher sowie BMG-

Staatssekretär Dr. Klaus Theo Schröder 

die Bedeutung, die die Psychotherapie 

inzwischen in der deutschen Gesund-

heitsversorgung habe. Mit dem Psycho-

therapeutengesetz sei ein Heilberuf und 

damit ein Rechtanspruch auf die Ver-

sorgung von Leistungen durch Psycho-

logische Psychotherapeuten und Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten ge-

schaffen worden. Nach 10 Jahren PTG 

sei vieles für die Versorgung und für 

den Berufsstand erreicht worden. Ände-

rungsbedarf gebe es an unterschiedli-

chen Punkten, z.B. in der Finanzierung 

und Gestaltung der praktischen Tätig-

keit während der Ausbildung sowie in 

der Verbindlichkeit von Empfehlungen 

des Wissenschaftlichen Beirats Psycho-

therapie für die Beschlüsse des Gemein-

samen Bundesausschusses. 

Detlev Kommer (2005) 
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Die Beiträge zur Preisverleihung und 

weitere Informationen finden Sie auf 

der Homepage der Kammer unter 

http://www.lpk-

bw.de/aktuelles2009.html (Nachricht 

26.05.2009) 

14. Deutscher Psychotherapeutentag (15. Mai 2009) 

(BPtK/LPK) Der letzte Deutsche Psy-

chotherapeutentag Mitte Mai stand – 

neben der Versorgung psychisch 

kranker Menschen – ganz im Zeichen 

des Forschungsgutachtens zur Psycho-

therapieausbildung, dessen wichtigste 

Ergebnisse von Prof. Dr. Bernhard 

Strauß (Universitätsklinikum Jena), 

Leiter der Forschergruppe, dem Psy-

chotherapeutentag vorgestellt wurden. 

Anlass des Gutachtens war u.a. die 

Veränderung der Zugangsvorausset-

zungen zur Ausbildung des Psycholo-

gischen Psychotherapeuten (PP) und 

Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapeuten (KJP) durch die Einführung 

der europäischen Studienabschlüsse 

mit Bachelor-Master-Systematik. 

Nach Auslegung des Psychotherapeu-

tengesetzes (PsychThG) durch das 

BMG ist heute für die Ausbildung 

zum KJP bei Absolventen (sozial-) 

pädagogischer Studiengänge bereits 

ein Bachelorabschluss ausreichend, 

für Absolventen psychologischer 

Studiengänge setze die Aufnahme 

einer Psychotherapieausbildung (PP 

oder KJP) dagegen das Kompetenzni-

veau eines Masterabschlusses voraus. 

Darüber hinaus habe das Ministerium 

bei der Auftragsvergabe immer wieder 

vorgetragene Beschwerden zur Finan-

zierung der praktischen Tätigkeit (so 

genanntes Psychiatriejahr) und ein-

zelne Reformvorschläge aufgegriffen.  

Generelles Ziel des Gutachtens war 

eine Bestandsaufnahme der Ausbil-

dungsbedingungen, -strukturen und -

effekte zehn Jahre nach Einführung 

der Ausbildungsregelungen mit dem 

PsychThG. Hierzu hat das Gutachten 

die aktuelle Ausbildungslandschaft in 

der Psychotherapie umfassend auf-

gearbeitet. Es werden die Entwicklun-

gen in der Psychotherapie im In- und 

Ausland ebenso dargestellt wie Aus-

sagen zu Inhalten und Ausgestaltung 

der alten und neuen pädagogischen 

und psychologischen Studiengänge 

getroffen sowie Vorschläge zu neuen 

inhaltlichen Zugangsvoraussetzungen 

für die Ausbildung zum PP und KJP 

gemacht. Darüber hinaus wurden 

Möglichkeiten einer der ärztlichen 

Ausbildung vergleichbaren Direktaus-

bildung geprüft sowie Empfehlungen 

dazu abgegeben, ob Psychotherapeuten 

zusätzliche Kompetenzen erhalten soll-

ten, wie z. B. Krankenhauseinweisung 

oder Verordnung von Heil- und Arz-

neimitteln.  

Das Gutachten sowie eine Kurzfassung 

dazu sind auf der Homepage des BMG 

(www.bmg.de) und der BPtK 

(www.bptk.de/aktuelles/news/2420990.

html) abrufbar. Die wichtigsten Ergeb-

nisse haben wir für Sie stichwortartig 

zusammengefasst (siehe blauer Kasten, 

S. 7/8). 

Zukunft der Psychotherapieausbil-

dung: Position der Profession ent-

wickeln 

Prof. Richter regte angesichts der vor-

gestellten Ergebnisse des Gutachtens an, 

dass die Debatte in der Profession (siehe 

ausführlicher Bericht der BPtK im Psy-

chotherapeutenjournal 2/2009) noch 

einmal an Fahrt gewinnen möge. Es 

liege nun an der Profession, den sich aus 

den Daten ergebenden Änderungsbedarf 

selbst zu interpretieren und politische 

Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. 

Dafür könne und müsse sich die Profes-

sion die erforderliche Zeit nehmen. Der 

BPtK-Präsident warnte davor, sich 

schnell auf den kleinsten gemeinsamen 

Nenner zu einigen. Es könne nicht alles 

so bleiben, wie es ist. Die Rahmenbe-

dingungen psychotherapeutischen Han-

delns hätten sich in den vergangenen 

zehn Jahren gewandelt. Der Bolognap-

rozess habe eine Lawine von Verände-

rungen in der deutschen Hochschulland-

schaft losgetreten, die u. a. dazu geführt 

habe, dass Psychologiestudenten, die 

zur Ausbildung zum Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten zugelas-

sen  werden wollen, heute vier Semester 

länger studieren müssten als Studenten 

der Sozialen Arbeit. 

Entwicklung der Versorgung: Konse-

quenzen für die Profession 

Auch die Versorgung psychisch kranker 

Menschen habe sich geändert. Stand der 

Wissenschaft sei heute, dass die meisten 

psychischen Erkrankungen durch Psy-

chotherapie behandelt oder mitbehan-

delt werden sollten. Daher sei durch 

nichts mehr zu rechtfertigen, dass Psy-

chotherapeuten in ihrer Ausbildung im 

Rahmen der praktischen Tätigkeit an-

derthalb Jahre lang bei der Behandlung 

jener wenigen Erkrankungen hospitieren 

sollen, bei denen Psychotherapie nicht 

indiziert sei. 

Um dem Versorgungsbedarf psychisch 

kranker Menschen besser gerecht zu 

werden, müssten die Versorgungsstruk-

turen weiterentwickelt werden. Zu er-

warten sei eine Flexibilisierung psycho-

therapeutischer Versorgungsangebote, 

eine geänderte Aufgabenverteilung 

zwischen den Gesundheitsberufen und 

ein stärkerer Fokus auf eine leitlinienba-

sierte, multiprofessionelle Kooperation 

in neuen Organisationsstrukturen. 

Welche Kompetenzen in welcher 

Phase? 

BPtK-Vizepräsident und Präsident der 

Landespsychotherapeutenkammer Ba-

den-Württemberg, Dr. Dietrich Munz 

verwies auf die Antwort der Bundesre-

gierung auf eine Kleine Anfrage der 

Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 

16/12401). Darin stelle das BMG fest, 

dass weder das Psychologiestudium 

noch die pädagogischen Studiengänge 

eine dem Medizinstudium vergleichbare 

Qualifikation zur Diagnose und Thera-

pie psychischer Krankheiten vermittel-

ten. Es sei, so das BMG, daher weder 

angemessen noch rechtlich zulässig, 

Prof. Rainer Richter 

http://www.lpk-bw.de/aktuelles2008.html
http://www.lpk-bw.de/aktuelles2008.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/124/1612401.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/124/1612401.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/124/1612401.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/124/1612401.pdf
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dass Psychotherapeuten in Ausbildung 

(PiA) im Rahmen der praktischen 

Tätigkeit unter Supervision eigenstän-

dig Behandlungen durchführen. Viel-

mehr diene die praktische Tätigkeit 

während der Ausbildung in erster 

Linie dem Kennenlernen der Krank-

heitsbilder, die einer psychotherapeu-

tischen Behandlung nicht zugänglich 

seien. 

Munz kritisierte, dass das BM;G damit 

den Stand der Wissenschaft ignoriere. 

Psychotherapie sei bei den meisten 

psychischen Erkrankungen allein oder 

in Kombination mit Psychopharmaka 

das Mittel der Wahl. Beispielsweise 

sei bei einer leitliniengerechten Be-

handlung von Depressionen aller 

Schweregrade Psychotherapie immer 

ein Behandlungsbestandteil. 

Wenn es sinnvollerweise darum gehe, 

während der praktischen Tätigkeit 

Erfahrung im Umgang mit Patienten 

zu erwerben, müssten - so Munz - 

während des zur Ausbildung qualifi-

zierenden Studiums ausreichende 

Grundkenntnisse und Grundkompe-

tenzen zur Diagnostik und Behand-

lung psychischer Erkrankungen er-

worben werden. Diese Kompetenzen 

müssten formal abgeprüft und attes-

tiert werden, sodass die rechtlichen 

Voraussetzungen für eine psychothe-

rapeutische Tätigkeit unter Anleitung 

und Supervision erfüllt seien. Die 

anderen approbierten Heilberufe hät-

ten hier unterschiedliche Lösungen 

gefunden. Beispielsweise erhielten 

Mediziner vor der Ausbildungsreform 

am Ende ihres Studiums zunächst eine 

befristete Berufsausübungsgenehmi-

gung und erst nach dem damaligen 

(auch vergüteten) "Arzt im Praktikum" 

eine Approbation. 

Natürlich wäre - hielt Munz fest - für 

Psychotherapeuten diese befristete Be-

rufsausübungsgenehmigung nicht mit 

den gleichen Kompetenzen verbunden 

wie die derzeitige Approbation von PP 

und KJP. Voraussetzung für eine eigen-

verantwortliche psychotherapeutische 

Tätigkeit müsse daher auch künftig eine 

zweite Qualifizierungsphase, die Psy-

chotherapieausbildung, sein. In dieser 

zweiten Qualifizierungsphase würden 

dann die Kenntnisse und Behandlungs-

fertigkeiten im vertieften Psychothera-

pieverfahren in Theorieausbildung, 

Selbsterfahrung und Anwendung des 

Verfahrens unter Supervision erlernt. 

Erst der erfolgreiche Abschluss dieser 

zweiten Qualifizierungsphase ermög-

liche die eigenverantwortliche Ausü-

bung von Psychotherapie, z. B. im 

Rahmen der vertragsärztlichen Ver-

sorgung oder in einer Leitungsfunktion 

im Krankenhaus. 

Unter- und Fehlversorgung 

Mindestens fünf Millionen Menschen 

leiden in Deutschland jährlich an einer 

schweren psychischen Krankheit und 

sind dringend psychotherapeutisch be-

handlungsbedürftig. Richter erläuterte, 

dass dazu ca. 700.000 Kinder unter 18 

Jahren, ca. 2,9 Millionen psychisch 

kranke Erwachsene zwischen 18 und 65 

Jahren und etwa 1,5 Millionen Men-

schen über 65 Jahren zählen. Psychothe-

rapie allein oder in Kombination mit 

Pharmakotherapie sei unter Evidenzge-

sichtspunkten in den meisten Fällen das 

Mittel der Wahl. Diesem psychothera-

peutischen Behandlungsbedarf stehen in 

Deutschland jedoch allerhöchstens 1,5 

Millionen psychotherapeutische Be-

handlungsplätze im ambulanten und 

stationären Bereich gegenüber. Diese 

Zahl sei absichtlich überschätzt. Konse-

quenzen dieses Missverhältnisses seien 

lange Wartezeiten bei niedergelassenen 

Psychotherapeuten, zu wenig Psycho-

therapie in der stationären Versorgung 

und generell eine besorgniserregend 

hohe Verordnungsrate von Psycho-

pharmaka.  

 

 

Sektorenübergreifende Bedarfspla-

nung 

Richter erinnerte daran, dass mit dem 

GKV-OrgWG die Mindestquote für 

Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

pie in Höhe von 20 Prozent erreicht 

wurde. Dennoch habe sich die Versor-

gung psychisch kranker Kinder und 

Jugendlicher bis heute nicht verbessert, 

da die Umsetzung des Gesetzes erst 

möglich sei, wenn der Gemeinsame 

Bundesausschuss (G-BA) bundesein-

heitliche Regelungen in den Bedarfspla-

nungs-Richtlinien getroffen habe. Der 

G-BA jedoch lasse sich Zeit. Dies sei 

angesichts der Versorgungssituation von 

Kindern und Jugendlichen schwer er-

träglich. Richter wies noch einmal dar-

auf hin, dass die Bedarfsplanung auf 

historischen Niederlassungsdaten der 

Psychotherapeuten basiert. Sie nehme 

damit den tatsächlichen Versorgungsbe-

darf nicht zur Kenntnis. Die Bedarfspla-

nung heutiger Prägung diene im Ergeb-

nis der rigiden Einschränkung des psy-

chotherapeutischen Angebots in der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Die 

Niederlassungsmöglichkeiten hätten 

nichts mit dem nachweisbaren Bedarf 

an ambulanter Psychotherapie zu tun. 

Richter forderte, in der nächsten Legis-

laturperiode die Weichen für eine Be-

darfsplanung zu stellen, die den realen 

Versorgungsbedarf auch unter sozioö-

konomischen und demografischen As-

pekten erfasse.  

Honorarreform 2009 

Einen ersten Beitrag zur Verbesserung 

der Versorgung leiste die Honorarre-

form 2009. Richter erklärte, die Hono-

rarreform 2009 bringe nicht nur eine 

bundesweit einheitliche, feste Vergü-

tung pro Zeiteinheit, sondern schaffe 

auch Voraussetzungen für eine stärkere 

Versorgungsorientierung, da innerhalb 

der Kapazitätsgrenzen genehmigungs-

pflichtige und nicht genehmigungs-

pflichtige Leistungen konvertierbar 

sind. Innerhalb der Kapazitätsgrenzen 

können Psychotherapeuten nun allein 

unter Versorgungsgesichtspunkten ent-

scheiden, welche Leistungen sie erbrin-

gen wollen. Sie müssen nicht mehr 

befürchten, dass - wie in der Vergan-

genheit - die Honorierung der nicht-

genehmigungspflichtigen Leistungen 

gegen Null tendiert. Psychotherapeuten 

können sich jetzt z. B. kurzfristig ein 

Dr. Dietrich Munz 
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Bild vom akuten Versorgungsbedarf 

der Patienten auf ihrer Warteliste 

machen. Dies führe, so Richter, wie 

von einigen Kassenärztlichen Vereini-

gungen befürchtet, nicht zu einer un-

gesteuerten Mengenentwicklung. 

Morbiditätsorientierte Vergütung 

 Nach dem GKV-WSG soll die Ge-

samtvergütung  die Morbiditätsent-

wicklung der Versicherten widerspie-

geln Die Entwicklung der Morbidität 

werde für den vertragsärztlichen Be-

reich ab 2010 anhand ambulanter 

Diagnosen und des Behandlungsbe-

darfs geschätzt. Das dafür infrage 

kommende Klassifikationssystem 

könne jedoch den Versorgungsbedarf 

psychisch kranker Menschen nicht 

adäquat abbilden. Hauptursache sei, 

dass nur der Behandlungsbedarf der 

Patienten erfasst werden könne, die 

Zugang zum Versorgungssystem ge-

funden hätten. Nicht diagnostizierte, 

aber vor allem nicht behandelte 

Krankheiten - also alle Patienten auf 

Wartelisten - werden bei der Schät-

zung der Morbiditätsentwicklung 

unzureichend berücksichtigt. Der 

Behandlungsbedarf psychisch kranker 

Menschen werde deshalb strukturell 

unterschätzt - die Unterversorgung 

damit zementiert. 

Die Klassifikationssysteme bauten 

zudem auf der de facto stattfindenden 

Versorgung auf. Sie seien blind u. a. 

für veränderte Behandlungskonzepte, 

wie sie z. B. in evidenzbasierten Leit-

linien empfohlen werden. Richter 

regte eine Debatte um die Korrektur 

des § 87a Abs. 3 SGB V in der näch-

sten Gesundheitsreform an. Psycho-

therapeutische Leistungen müssten 

außerhalb der morbiditätsorientierten 

Gesamtvergütung honoriert werden.  

Differenzierung der psychothera-

peutischen Versorgung 

Die Profession werde - so Richter - 

verstärkt auf die massive Unterversor-

gung psychisch kranker Menschen 

hinweisen und eine Ausweitung der 

Behandlungskapazitäten einfordern. 

Nach seiner Einschätzung sei die 

Gesundheitspolitik aber nur bereit, 

mehr Geld für eine Ausweitung der 

Behandlungsressourcen zu geben, 

wenn es gelänge, die heutigen Be-

handlungskapazitäten effizient einzuset-

zen. Dieser Debatte müsse sich die 

Profession stellen. Es werde darum 

gehen, zentrale Fragen zu klären, z. B.: 

Wer erhält Psychotherapie? Wie lasse 

sich der Direktzugang zur Psychothera-

pie weiter sichern? Von mindestens 

ebenso großer Relevanz sei die Frage, 

ob die knappe Behandlungsressource 

Psychotherapie ausreichend bedarfs-

orientiert eingesetzt werde. Müssten 

angesichts des Mangels nicht andere 

Behandlungssettings, also z. B. mehr 

Gruppen- statt Einzeltherapie, gefördert 

werden? Brauche man nicht eine flexib-

lere Handhabung des psychotherapeuti-

schen Behandlungsangebots mit Blick 

auf Länge und Frequenz? Wie könnten 

Kriterien aussehen, um zu entscheiden, 

welche Patienten mit Angeboten zum 

Selbstmanagement und zur Selbsthilfe 

zurecht kommen, welchen mit einer 

qualitätsgesicherten psychosomatischen 

Grundversorgung geholfen wäre, wann 

es einer Einzel- oder einer Gruppenthe-

rapie im ambulanten Setting bedürfe 

und wann Patienten eine sektorenüber-

greifende Versorgung durch multipro-

fessionelle Teams bräuchten? Wie kön-

ne durch die Zusammenarbeit verschie-

dener Professionen eine qualitätsgesi-

cherte und effiziente Versorgung orga-

nisiert werden, in die sich jede Professi-

on mit ihren Kompetenzen einbringt? 

Richter erinnerte daran, dass multipro-

fessionelle Kooperation funktioniere, 

wenn sie leitlinienbasiert konzipiert sei. 

Bessere Bedingungen für die meist noch 

hierarchisch organisierte multiprofes-

sionelle Kooperation sei deshalb eine 

weitere zentrale Forderung für die 17. 

Legislaturperiode.  

Versorgungsforschung 

Prof. Richter erinnerte daran, dass 

pragmatische Vorschläge und zielorien-

tierte politische Weichenstellungen 

Erkenntnisse der Versorgungsforschung 

voraussetzten. Wie sieht es in der Ver-

sorgung wirklich aus? Stellen wir die 

richtigen Fragen? Was wirkt - was 

nicht? Versorgungsforschung werde die 

Routinedaten der Krankenhäuser, der 

Kassenärztlichen Vereinigungen und der 

Krankenkassen nutzen müssen. Dabei 

sei zu beachten, dass der Versorgungs-

bedarf - also die Morbidität der Versi-

cherten - anhand der ambulanten und 

stationären Diagnosen beurteilt werde. 

Das Ausmaß von Unter- und Fehlver-

sorgung, das jeder einzelne Psychothe-

rapeut tagtäglich in der Praxis oder 

Klinik sehe, werde sich in den Daten der 

Versorgungsforschung nur widerspie-

geln, wenn ausreichend dokumentiert 

werde, wie krank die Patienten sind.  

Zum Abschluss seiner Rede prognos-

tizierte Prof. Richter eine sich intensi-

vierende Debatte um die Priorisierung 

der Leistungen der gesetzlichen Kran-

kenversicherung. Er appellierte an die 

Profession, es nicht den Ökonomen zu 

überlassen, zu bewerten oder gar zu 

entscheiden, welche Versorgung psy-

chisch kranke Menschen brauchen. 

Heutzutage würden weder Häuser noch 

Straßen unter reinen Kostenge-

sichtspunkten geplant und gebaut. Dort 

seien beispielsweise ökologische Vor-

gaben zu berücksichtigen, die einer 

Minimierung der Kosten Grenzen setz-

ten. Entscheidungen der Gesundheits-

versorgung dürften nicht ausschließlich 

unter Effizienzgesichtspunkten getrof-

fen werden. So seien etwa die Umset-

zung evidenzbasierter Leitlinien und die 

Berücksichtigung der besonderen Be-

lange und Prioritäten psychisch kranker 

Menschen nicht verhandelbar. 

Weitere Themen des 14. DPT 

Resolution BKA-Gesetz: Der 14. DPT 

befasste sich mit dem Gesetz zur Ab-

wehr von Gefahren des internationalen 

Terrorismus durch das Bundes-

kriminalamt (BKA). indem das Zeug-

nisverweigerungsrecht von Psychothe-

rapeuten massiv beschnitten wurde. Der 

14. DPT unterstützte mit einer Resoluti-

on die Verfassungsbeschwerde gegen 

das BKA-Gesetz. 

Zeitzeugenprojekt "10 Jahre Psycho-

therapeutengesetz": Der BPtK-Vorstand  

kündigte den Aufbau eines Archivs zur 

Rainer Richter, Dietrich Munz 



 

 

Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg – Newsletter 3. Jg., Nr. 2 / August 2009 
 

7 

Entstehungsgeschichte, Umsetzung 

und Weiterentwicklung des Psycho-

therapeutengesetzes bei der BPtK an. 

Dabei sollten die schriftlichen Mate-

rialien all derjenigen gesichert werden, 

die sich damals am Gesetzgebungs-

prozess beteiligt hätten. Darüber hi-

naus soll die Perspektive der Zeit-

zeugen durch Interviews dokumentiert 

werden. 

LPK-BW-Antrag zur Elektronischen 

Gesundheitskarte: ein Antrag der BW-

Delegierten J. Döbert, K. Göpel, F. 

Gocht, M. Klett sowie H. Vogel (PTK 

Bayern) zur eCard fand große Zustim-

mung. In ihm wird kritisch darauf hin-

gewiesen, dass  

 es insbesondere durch die zentrale 

Speicherung Gefahren für den Da-

tenschutz gibt  

 dass noch nicht abschließend fest-

gelegt ist, wer Zugang zu den Daten 

haben darf, und  

 es viele ungeklärte juristische und 

ethische Probleme gibt.  

Der Antrag wurde mit großer Stim-

menmehrheit angenommen. 

Forschungsgutachten Psychotherapieausbildung – die wichtigsten Ergebnisse auf ei-

nen Blick 

 52% der Ausbildungsstätten sind 

psychodynamisch, 42% verhal-

tenstherapeutisch ausgerichtet. 

Eine GT-Ausbildung ist nur an 

zwei Standorten möglich. Unter 

Ausbildungs-Teilnehmern (PiAs; 

Psychotherapeuten in Ausbil-

dung) gibt es aktuell ein starkes 

Übergewicht für die VT-

Ausbildung (ca. 75%). 

 aktuelle und ehemalige PiAs 

äußerten sich im Mittel zufrieden 

mit der Ausbildung 

 die verfahrensbasierte Ausbildung 

wird weitgehend als sinnvoll 

erachtet 

 die Wahl des Verfahrens wird 

beeinflusst durch finanzielle 

Gründe sowie durch die Ausrich-

tung der universitären Studien-

gängen (in Psychologie fast aus-

schließlich verhaltenstherapeu-

tisch)  

 bzgl. Ausbildungsdauer ist so-

wohl das Vollzeit- als auch Teil-

zeitmodell für die Ausbildung gut 

angenommen: ca. 50% der Insti-

tute bietet nur Teilzeit, jeweils ca. 

25% nur Vollzeit oder beide Zeit-

strukturen 

 Ein Teil der Absolventen gab an, 

länger für die Ausbildung ge-

braucht zu haben. Die Spanne der 

Dauer lag zwischen knapp unter 3 

bis ca. 8½ Jahren (Mittel ca. 5 

Jahre). Gründe für die Verlänge-

rung: finanzielle Probleme, beruf-

liche Verpflichtungen (jeweils 

25%) sowie familiäre Gründe (ca. 

13%). 

 Die Zufriedenheit mit einzelnen 

Ausbildungsbestandteilen ist sehr 

unterschiedlich. Positiv: Prakti-

sche Ausbildung, Supervision, 

theoretischer Unterricht und Selbst-

erfahrung; negativ: praktische Tä-

tigkeit und sog. „Freie Spitze“ 

(freie Verfügungsstunden) 

 von Verantwortlichen und zahlrei-

chen Experten wurde angeregt, v.a. 

während der Praktischen Tätigkeit  

eine einheitliche Vergütung einzu-

führen.  

 es wird gefordert, dass die PiAs 

einen klaren Status und eine ange-

messene Bezeichnung ihrer Funkti-

on erhalten. 

 Supervision wird als der wichtigste 

Bestandteil der Ausbildung bewer-

tet und als gut eingeschätzt. VT-

PiAs wünschen mehr Einzelsuper-

vision. 

 „diskussionswürdig“ finden die 

Gutachter die Qualität der Supervi-

sion bzw. die Qualifikationen und 

Weiterbildungsmöglichkeiten der 

SupervisorInnen. 

 Selbsterfahrung wurde positiv be-

wertet. Verbesserungsvorschläge: 

Erhöhung des Umfangs der Selbst-

erfahrung insgesamt und vermehrte 

Einzelselbsterfahrung (in der VT-

Ausbildung). 

 die Gesamtkosten für die Ausbil-

dung liegen im Mittel bei 20 – 30 

T€ (sehr hohe Varianz). Bezogen 

auf die Vollzeitausbildung ent-

spricht dies 560 - 830 €/mtl., bezo-

gen auf die Teilzeitausbildung 330 - 

500 €. Kostengründe spielen eine 

große Rolle, und zwar sowohl für 

die Entscheidung zur Vollzeit- und 

die Teilzeitausbildung als auch für 

die Wahl eines Verfahrens. 

 die Gutachter empfehlen, dass die 

Zugangsvoraussetzungen für eine 

PT-Ausbildung sowohl bezüglich 

des Studienabschlusses (Masterab-

schluss als Voraussetzung) als auch 

(und vor allem) bezüglich nachge-

wiesener psychotherapierelevanter 

Inhalte des Studiums vereinheitlicht 

werden sollten. Sie sollen für die 

Psychotherapie mit Kindern und 

Jugendlichen und mit Erwachsenen 

gleich sein. 

 Vorschlag der Gutachter: im 300 

ECTS umfassenden Bachelor- und 

Masterstudium sind insgesamt min-

destens 150 ECTS-Punkte nachzu-

weisen, die sich auf allgemein-

psychologische und klinisch-

psychologische Inhalte beziehen. 

Bis zu 35 Punkte könnten ggf. in 

einem „Propädeutikum“ nachgeholt 

werden. Diese Zulassungsbedin-

gungen sollten künftig neben der  

Psychologie auch für die Studien-

gänge Soziale Arbeit und (Heil-) 

pädagogik und ggf. wenigen weite-

ren gelten. 

 bzgl. der Ausbildungsmodelle 

kommt das Gutachten zum Schluss, 

dass wie bisher – wenn auch modi-

fiziert – an einer „Ausbildung nach 

der Ausbildung“ festgehalten wer-

den sollte. 

 Im Hinblick auf die Differenzie-

rung von Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapie und der Be-

handlung von Erwachsenen wird 

ein Modell vorgeschlagen, in dem 

Inhalte, welche für beide Ausbil-

dungsgänge relevant sind und als 

Basiswissen angesehen werden, in 

einem „Common Trunk“ unterrich-

tet werden können. Diesem „Com-

mon Trunk“ sollten dann spezifi-

sche Ausbildungen folgen 

 bzgl. Ausrichtung der Ausbildung 

(Störungsspezifität vs. Verfahrens-

orientierung) schlägt das Gutachten 

ein Modell vor, welches theorieba-

siert und störungsübergreifend an 
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einem Schwerpunktverfahren 

bzw. Vertiefungsverfahren ausge-

richtet ist. Wirkungsvolle Kon-

zepte und Methoden anderer Ver-

tiefungsverfahren sollten in aus-

reichender Form vermittelt wer-

den.  

 Die Ausbildung sollte evidenzba-

siert sein und zur Integration von 

Forschungsergebnissen in die kli-

nisch-praktische Tätigkeit befähi-

gen. 

 Medizinorientierung der Ausbil-

dung: Kompetenzen von Psycho-

therapeutInnen sollten nicht im 

Hinblick auf Medikamentenver-

schreibung und ebenso nicht auf die 

Initiierung einer Zwangseinweisung 

 (Einweisung nach PsychKG) erwei-

tert werden; hingegen wird eine  

Kompetenzerweiterung bzgl. der 

Ausstellung von Arbeitsunfähig-

keitsbeschreibungen, bzgl. der Be-

fugnis, zu (Fach-)ÄrztInnen zu 

überweisen sowie der Veranlassung 

„regulärer“ Verordnungen von sta-

tionärer Heilbehandlung (in psy-

chiatrischen und psychosomati-

schen Kliniken) befürwortet. 

 das Gutachten macht spezifische 

Vorschläge für die inhaltliche und 

organisatorische Ausgestaltung der 

künftigen Ausbildung einschließ-

lich einer Verkürzung der Gesamt-

stundenzahl von derzeit 4200 auf 

3400 Stunden, v.a. durch eine Re-

duktion der Praktischen Tätigkeit 

auf 1200 Stunden. 

 „Stuttgarter Thesen“ zur (künftigen) psychotherapeutischen Versorgung 

In einem aktuellen Beitrag der Ende 

September erscheinenden Herbstaus-

gabe des Psychotherapeutenjournals 

stellt Rüdiger Nübling, wissenschaftli-

cher Mitarbeiter der LPK Baden-

Württemberg und Referent für Öffent-

lichkeitsarbeit und psychotherapeuti-

sche Versorgung, unter dem Titel 

„Verankerung und Veränderung der 

psychotherapeutischen Versorgung 

seit dem Psychotherapeutengesetz – 

aktueller Stand und Ausblick“ Thesen 

zu aktuellen und künftigen Entwick-

lungen zur Diskussion. Die Thesen 

seien hier schon mal vorab vorgestellt, 

den kompletten Beitrag können Sie im 

nächsten PTJ, Heft 3, 2009, S. 239-

250,  lesen.  

„Stuttgarter Thesen“ zur psychothera-

peutischen Versorgung:  

1. Das Psychotherapeutengesetz 

(PsychThG) ist ein Glücksfall für 

die Psychotherapeuten, da es er-

reicht hat, dass Psychotherapeuten 

eine weitgehend gemeinsame 

Sprache gegenüber den Entschei-

dungsträgern in Politik und Ge-

sundheitswesen sprechen (müs-

sen) 

2. Der Aufbau der Kammern nach 

In-Kraft-Treten des PsychThG 

stellt eine historische und hervor-

ragende Leistung derer dar, die 

Verantwortung für die Errichtung 

übernommen haben. 

3. Bei der nun beginnenden Konso-

lidierungsphase der Kammern 

liegt das zentrale Moment in der 

(vermehrten) Professionalisie-

rung. Ziel dieser Professionalisie-

rung ist v.a. eine noch deutlichere 

Positionierung der Psychotherapie 

in der aktuellen Gesundheits- und 

Sozialpolitik. 

4. Eine deutlichere Professionalisie-

rung erfordert eine Stärkung der 

fachlichen Kompetenzen und damit 

auch der personellen und fachlichen 

Ressourcen in den Geschäftsstellen 

der Kammern.  

5. Die – vor allem in Zeiten von 

Kammerwahlen, aber auch sonst – 

immer wieder thematisierte These 

einer „schlanken“ Kammer bewirkt 

mittelfristig einen Stillstand der Ar-

beit in der Außenvertretung. 

Schlanke Kammern erfordern 

schlanke Ressourcen und stehen 

damit einer Professionalisierung 

z.T. diametral entgegen.  

6. Die künftige Bedarfsplanung muss 

sich an den epidemiologischen Be-

funden orientieren. Dies bedeutet 

v.a. im ländlichen Raum und bei 

psychisch kranken Kindern und Ju-

gendlichen eine deutliche Erweite-

rung der Versorgung 

7. Hinsichtlich der mittel- und lang-

fristigen psychotherapeutischen 

Versorgung müssen die Kammern 

(mit den Universitäten und  Ausbil-

dungsinstituten) im Blick auf einen 

ausreichenden Nachwuchs künftig 

schon bei Studierenden aktiv wer-

den (was weitere Ressourcen erfor-

dern wird). 

8. Eine bedeutende Aufgabe für die 

künftige psychotherapeutische Ver-

sorgung wird in der Sicherstellung 

der Verfahren liegen. Die abzuse-

hende Verengung auf ein Verfahren 

(Verhaltenstherapie) kann nicht im 

Interesse der Patienten (und auch 

nicht der Psychotherapeuten) sein. 

Demgegenüber ist die Einbindung 

weiterer – wissenschaftlich abgesi-

cherter bzw. durch den WBP ge-

prüfter – Verfahren in die gesetzli-

che Sozialversicherung voranzut-

reiben. 

9. Das Verhältnis zwischen ambulan-

ter und stationärer psychotherapeu-

tischer Versorgung ist zu überden-

ken. Nach wie vor steht ein Zuviel 

an stationärer Versorgung (vor al-

lem in der psychiatrischen Versor-

gung) einem Zuwenig an ambulan-

ter gegenüber.  

10. Die u.a. in der Multidisziplinarität 

liegende Stärke der stationären 

Psychotherapie sollte mehr auch für 

die ambulante Versorgung geprüft 

werden. Umgekehrt kann die ambu-

lante Versorgung nicht langfristig 

ausschließlich aus einzeltherapeuti-

schen Ansätzen bestehen. 

11. Es ist dringend eine Verbesserung 

der Datenlage im Sinne einer sys-

tematischen Versorgungsforschung 

zu fordern bzw. nahezulegen. Dies 

kann z.B. auch finanzierbar sein 

durch einen Teil der von der Phar-

maindustrie für sog. Anwendungs-

beobachtungen ausgegeben Mittel 

(von mehr als 1 Mrd. € jährlich) 

12. Die Versorgungsforschung, insbe-

sondere die Forschung zur Effekti-

vität unter Realbedingungen muss 

dringend ausgebaut und in die Ent-

scheidungen über die Zulassung 

von Verfahren Einzug halten. 

13. Und last but not least: gesundheits-

ökonomische Betrachtungen dürfen 

für die Psychotherapie nicht länger 

„tabuisiert“ werden. Sie müssen – 

auch weil die Psychotherapie gege-

nüber vielen anderen Bereichen im 

Gesundheitswesen gut konkurrieren 

kann – neben oder parallel zur psy-

chotherapeutischen Grundhaltung 
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Kammerpräsident Dr. Dietrich Munz in der 
(Podiums-)Diskussion mit dem Vorsitzenden 
des Vorstandes der KV-BW, Dr. Achim 
Hoffmann-Goldmayer sowie Herrn Dr. Udo 
Lenke, Präsident der Landeszahnärzte-
kammer 

(die ja deswegen nicht aufgege-

ben werden muss) thematisiert 

werden.  

Fazit: die Kammern haben in 10 Jah-

ren PsychThG außerordentlich viel 

geleistet, sie wurden gut positioniert. 

In den nächsten 10 Jahren steht eine 

(weitere) Professionalisierung an, die 

professionelle Ressourcen erfordert und 

die die Kammern weiter stärken wird. 

Dabei wird die Sicherung der psycho-

therapeutischen Versorgung einen Kern 

der Bemühungen darstellen. Stichworte 

sind: Schaffung einer am tatsächlichen 

Bedarf orientierten Versorgung, Erhö-

hung der Absolventen einer Psychothe-

rapieausbildung, Erweiterung der ver-

fügbaren Verfahren und Stärkung der 

Versorgungsforschung sowie gesund-

heitsökonomischer Betrachtungen. 

Gemeinsames Sommerfest der Ärzte-, Zahnärzte- und Psychotherapeutenkammer 

und der KV und KZV 

Die Landespsychotherapeutenkammer 

hat hier in Baden-Württemberg ihren 

Platz zwischen den anderen Institutio-

nen, den anderen Heilberufekammern 

und der KV gefunden und wird als 

gleichberechtigter Partner akzeptiert. 

Dies kommt auch darin zum Aus-

druck, dass erstmals ein großes Som-

merfest der Landesärztekammer, der 

Landeszahnärztekammer, der Kassen-

ärztlichen Vereinigung, der Kassen-

zahnärztlichen Vereinigung und der 

Landespsychotherapeutenkammer 

veranstaltet wurde.  

Als Gäste eingeladen waren neben der 

Sozialministerin, Frau Dr. Monika 

Stolz, Vertreter der Gesundheits- und 

Sozialpolitik, der Krankenkassen, und 

anderer Bereiche. In zahllosen Gesprä-

chen wurde über die aktuelle Gesund-

heitspolitik, die Wahlen zum Bundestag 

sowie andere politische Themen disku-

tiert, aber auch gemeinsam gefeiert. Der 

Erfolg dieser Veranstaltung hat alle 

ermutigt, im nächsten Jahr wieder ein 

gemeinsames Sommerfest zu veranstal-

ten. 

Konstituierende Vertreterversammlung des Psychotherapeutenversorgungswerks 

Mit Abschluss des Staatsvertrages 

zwischen den Bundesländern Nord-

rhein-Westfalen und Baden-

Württemberg sind erstmals Mitglieder 

der Psychotherapeutenkammer Baden-

Württemberg im Versorgungswerk der 

Psychotherapeutenkammer NRW 

vertreten, deren konstituierende Ver-

treterversammlung am 2. April 2009 

in Düsseldorf stattfand. Vor diesem 

Hintergrund begrüßte Versammlungs-

leiter Karl-Wilhelm Hofmann ganz 

herzlich die Vertreter der Psychothe-

rapeutenkammer Baden-Württemberg 

Mareke de Brito Santos-Dodt, Ma-

rianne Funk, Heinz Jürgen Pitzing und 

Michaela Willhauck-Fojkar – Dr. 

Dietrich Munz war entschuldigt.  

Die Vertreterversammlung hatte sich 

neu konstituieren müssen unter Be-

rücksichtigung der paritätischen Be-

setzung von je 5 Mitgliedern aus bei-

den Bundesländern. Das Versor-

gungswerk hatte erstmals zum 

01.01.2004 seine Arbeit aufgenom-

men. In seinem Rückblick auf die 

bisherige Entwicklung bezeichnete 

Karl-Wilhelm Hofmann als Glücksfall, 

dass man sich über einen Geschäftsbe-

sorgungsvertrag dem Versorgungswerk 

der Steuerberater in NRW angeschlos-

sen habe. Dort profitiere das PTV NRW 

von einer modern eingerichteten Ver-

waltungseinheit und erfahrenen, kompe-

tenten Mitarbeitern. Dies ermögliche 

historisch den Mitgliedern der Psycho-

therapeutenkammern erstmals, dass für 

sie nun eine sichere und lukrative finan-

zielle Absicherung im Alter in Form 

eines selbstverwalteten Versorgungs-

werks zur Verfügung stehe.  

Als Gäste der VV waren Dr. Heinz 

Siegel und Friedhelm Stucke vom Fi-

nanzministerium Nordrhein-Westfalen 

und Dipl.-Math. Reinhard Reuter als 

Versicherungsmathematiker des Ver-

sorgungswerkes geladen. Die Rechts- 

und auch Versicherungsaufsicht wird 

durch das nordrhein-westfälische Fi-

nanzministerium ausgeübt. Gegenstand 

der Versicherungsaufsicht sei, so Dr. 

Siegel, die Überwachung der ordnungs-

gemäßen Durchführung des Geschäfts-

betriebes der Versorgungswerke. Damit 

sei die ausreichende Wahrung der Be-

lange der Mitglieder gewährleistet. Zu 

diesem Zweck habe die Versicherungs-

aufsicht darauf zu achten, dass die Ver-

sorgungswerke jederzeit in der Lage 

seien, ihre Verpflichtungen gegenüber 

den Mitgliedern zu erfüllen, u.a. indem 

sie ausreichende versicherungstechni-

sche Rücklagen bildeten, ihr Vermögen 

in entsprechend geeigneten Vermö-

genswerten anlegten, eine ausreichende 

Kapitalausstattung vor und die kauf-

männischen Grundsätze hinsichtlich 

Verwaltung, Rechnungslegung und 

Kontrolle einhielten. Jährlich werden 

dem Finanzministerium als Aufsichts-

behörde der Jahresabschluss sowie die 

versicherungsmathematische Bilanz 

vorgelegt. Dipl.-Math. Reinhard Reuter, 

zuständig für die versicherungsmathe-

matischen Belange des Versorgungs-

werkes, erstellt jährlich eine versiche-

rungsmathematische Bilanz und spricht 

Empfehlungen zur Gewinnverwendung 

Sommerfest-Impressionen 
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aus. In seinem Beitrag erläuterte er die 

Grundsätze der Versicherungsmathe-

matik sowie die Umstellung der Ren-

tenberechnung von der eintrittalterab-

hängigen zur altersabhängigen Verren-

tung.  

In der anschließenden Wahl wurde 

Olaf Wollenberg einstimmig zum 

Vorsitzenden der 4. Vertreterversamm-

lung des Versorgungswerkes der Psy-

chotherapeuten sowie Mareke de Brito 

Santos-Dodt einstimmig als Stellvertre-

terin des Vorsitzenden gewählt. Als 

Mitglieder des Verwaltungsrates wur-

den gewählt: Ingrid Roelle, Karl-

Wilhelm Hofmann, Dr. Karl Stricker, 

Rolf Mertens (alle NRW) und Dr. Diet-

rich Munz als Vertreter der LPK Baden-

Württemberg (seine Einverständniser-

klärung zur Wahl lag schriftlich vor).  

Die nächste Sitzung der Vertreterver-

sammlung findet im September 2009.  

Psychotherapie in Institutionen 

Kammerveranstaltung zur Neuordnung der Personalstruktur in der stationären Psy-

chiatrie und Psychotherapie am 20. November 2009  -  Einladung zur Teilnahme 

Die Personalstruktur und Ermittlung 

des Bedarfs der an der Behandlung 

beteiligten Berufsgruppen sowie deren 

Vergütung wurde erstmals durch die 

1990 in Kraft getretene Psychiatrie 

Personalverordnung (PsychPV) gere-

gelt, damals auch für Diplom-

Psychologen. Im Krankenhausfinan-

zierungsreformgesetz vom September 

2009 wird nun ein neuer Rahmen 

vorgegeben, ein leistungsbezogenes, 

pauschalierendes, tagesbezogenes 

Entgeltsystem in das auch die Behand-

lungsbereiche der PsychPV eingehen 

sollen. Dabei gilt es Einfluss zu neh-

men darauf, dass (1) unsere „neuen 

Berufsgruppen“ der Psychotherapeu-

ten (PP/KJP) bei der „Umgestaltung“ 

entsprechend integriert und beteiligt 

werden, (2) deren erbrachte psychothe-

rapeutische Leistungen ermittelt und 

verankert werden (denn erst dies ermög-

licht Stellen für approbierte Psychothe-

rapeuten in den Kliniken  entsprechend 

zu finanzieren). (3) ist weiterhin darauf 

zu achten, dass die praktische Ausbil-

dung unseres Nachwuchses besser be-

zahlt wird. Aktuell ringen die Beteilig-

ten um die Grundlagen des Systems. Ab 

dem nächsten Jahr soll mit Hilfe sog. 

„Kalkulationskrankenhäuser“ dieses 

„lernende System“ entwickelt werden. 

deshalb gilt es dazu gut informiert zu 

sein, um ggf. in der eigenen beteiligten 

Klinik entsprechend mitdiskutieren und 

Änderungen bewirken zu können. Dazu 

bedarf es guter Kenntnis der für uns 

relevanten Kerninhalte der angestrebten 

Änderungen. Diese zu vermitteln ist 

Anliegen der Veranstaltung  

Zu der Veranstaltung am 20. November 

2009 am Klinikum Stuttgart, 

hospital haben wir Hermann Schür-

mann, Vorsitzender der Kommission 

„Zukunft der Krankenhausversorgung“ 

der Bundespsychotherapeutenkammer 

als Referenten gewinnen können. Als 

Experte in Fragen der Weiterentwick-

lungen, die das KHRG vorgibt, wird er 

einen Überblick geben und zur Diskus-

sion zur Verfügung stehen. Wir laden 

alle interessierten Kolleginnen und 

Kollegen, insbesondere die im stationä-

ren Bereich tätigen Psychotherapeuten 

zu dieser Veranstaltung ein. 

10 Jahre Schmerzforum Baden-Württemberg 

„Die wirksame Hilfe für Patienten mit 

chronischen Schmerzen hat eine große 

gesundheitspolitische Bedeutung. In 

der Vergangenheit haben Versor-

gungskonzeptionen die Patientenver-

sorgung erheblich verbessert“, so 

Arbeits- und Sozialministerin Dr. 

Monika Stolz Mitte Juli beim 10. 

Schmerzforum in Stuttgart. Das vor 10 

Jahren auf Initiative des Sozialminis-

teriums Baden-Württemberg einge-

richtete Forum sollte Impulse geben 

für eine bedarfsgerechtere Versorgung 

von Patienten mit chronischen 

Schmerzen. Im Einvernehmen mit 

Leistungs- und Kostenträgern wurde 

vom Forum eine Schmerzbehand-

lungskonzeption entwickelt, deren 

Umsetzung seit 2000 erfolgte. 

Schwerpunkte waren interdisziplinäre 

Schmerzkonferenzen, die Einrichtung 

und Zertifizierung von regionalen und 

überregionalen Schmerzzentren, die 

bessere Berücksichtigung von chroni-

schen Schmerzen bei Forschung und 

Lehre sowie Fragestellungen aus den 

Bereichen palliative Versorgung, 

Schmerz und Ethik. 

Für die Landespsychotherapeutenkam-

mer ist im Forum Dr. Roland Straub, 

Vorsitzender des Ausschusses Psycho-

therapie in Institutionen sowie Mitglied 

der BPtK-Kommission „Zukunft der 

Krankenhausversorgung“, vertreten. Die 

wichtigsten Themen der 10. Sitzung:  

Sektorenübergreifende Versorgung  

Zum Vorschlag des letzten Schmerzfo-

rums bzgl. der Schaffung der Voraus-

setzungen zur direkten Überweisung 

von Patienten mit komplexen Schmerz-

problemen an die regionalen und über-

regionalen Schmerzzentren fand zwi-

schenzeitlich ein Gespräch zwischen 

KV und Kassen statt. Derzeit müssen 

Hausärzte zur Weiterbehandlung in 

Schmerzzentren den Umweg über einen 

Facharzt für spezifische Schmerzthera-

pie gehen. Eine direkte Überweisung sei 

derzeit systembedingt nicht möglich, 

eine Lösung zeichne sich derzeit nur 

über einzelne Fallgruppen ab. Ein weite-

rer Vorschlag des Schmerzforums zur 

Ermächtigung von Institutsambulanzen 

(statt der bislang nur möglichen persön-

lichen Ermächtigung), wird von der KV 

wegen der dann aus ihrer Sicht nicht 

vorhandenen Qualitätssicherung abge-

lehnt. Dem wurde seitens der Forums-

Mitglieder heftig widersprochen. Das 

Forum stellte die Frage nach dem Be-

darf einer gesetzlichen Änderung fest. 

Denkbar sei auch eine eingeschränkte 

http://hospiz-bw.de/schlagworte/spezialisierte_ambulante_palliativversorgung_sapvrichtlinie
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Ermächtigung. Einige Mitglieder des 

Forums kritisierten, dass man vom 

interdisziplinären Ansatz des Aus-

gangskonzepts des Schmerzforums 

2000 noch weit entfernt sei.  

Zertifizierung der Schmerzzentren 

Eine Arbeitsgruppe des Schmerzfo-

rums erstellte Zertifizierungskriterien 

für die Zulassung von Schmerzzent-

ren. Diese sollen bis Ende August 

konsentiert werden. Von der LPK 

wurde dabei vor allem das Kriterium 

Psychotherapie sehr genau geprüft. 

Vorgesehen ist eine feste Kooperation 

mit oder optionale Verfügbarkeit von 

Psychotherapeuten. Allerdings ist die 

psychologische Schmerztherapie, wie 

sie z.B. sehr qualifiziert von der Deut-

schen Gesellschaft für Psychologische 

Schmerztherapie und -forschung 

(DGPSF) vertreten wird, nicht benannt, 

auch nicht speziell die Psychologischen 

Psychotherapeuten. Die LPK wird bzgl. 

der Verabschiedung der Kriterienliste 

auf diesen Punkten bestehen.  

Palliativärztlicher Konsiliardienst 

Ausführlich berichtet wurde über einen 

in Heidelberg durchgeführten Modell-

versuch zur Verbesserung der Situation 

von finalen Tumorpatienten, der 2006 

zu Ende ging. Ziel war integrative Ver-

sorgung entsprechend § 140 SGB V. 

Hierin beinhaltet war auch die Berechti-

gung von Klinikärzten die Patienten 

zuhause aufzusuchen. Allerdings wird 

die Psychotherapie weder in der vom 

Ministerium herausgegebenen Broschü-

re „Palliative Versorgung in Baden-

Württemberg“ noch bei der Vorstellung 

des Projekt erwähnt. Auch zu diesem 

Punkt wird die LPK noch eine Stellung-

nahme verfassen.  

 

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie 

RTL: Show-Experimente mit Babys 

(BPtK) Die Bundespsychotherapeu-

tenkammer (BPtK) fordert strengere 

Mediengesetze, die Säuglinge vor TV-

Experimenten schützen. Anlass für 

diese Forderung ist eine  RTL-Serie 

die ab Anfang  Juni ausgestrahlt wur-

de und in der Teenager ihre elterlichen 

Fähigkeiten an fremden Säuglingen 

testen. Der Kölner TV-Sender erweckt 

dabei den Eindruck, als könne man ein 

sieben Monate altes Baby einige Tage 

von seinen Eltern trennen, ohne des-

sen Gesundheit zu gefährden.  "Babys 

brauchen ihre Eltern - jeden Tag", 

stellte Peter Lehndorfer, Vorstand der 

BPtK, in einem Interview in Berlin 

fest. Die Fähigkeit, sich zu binden, 

entwickelt der Mensch im frühesten 

Kindesalter. Eine zu lange Trennung 

kann für ein kleines Kind schnell zu 

einem traumatischen Erlebnis werden. 

Das Kind erlebt die Trennung als abso-

luten, endgültigen Verlust der Eltern.  

"RTL treibt sein TV-Geschäft mit frag-

würdigen Show-Experimenten voran", 

kritisiert BPtK-Präsident Prof. Dr. Rai-

ner Richter. Schwer verständlich sei 

auch, dass der Sender überhaupt Eltern 

fand, die bereit waren, sieben- bis 

14monatige Säuglinge für ein Show-

Experiment zur Verfügung zu stellen. 

Was auch immer die Eltern für sich oder 

ihre Kinder erreichen wollen, dies ist 

der falsche Weg. "Die Länder sollten 

prüfen, ob die geltenden Mediengesetze 

ausreichen, um Kinder vor gesundheits-

gefährdenden TV-Experimenten zu 

schützen", forderte Richter. Schon jetzt 

können Jugendämter bei Verdacht prü-

fen, ob nicht eine Kindeswohlgefähr-

dung vorliegt. 

Das Interview mit Peter Lehndorfer 

finden Sie auf der Homepage der BPtK, 

www.bptk.de.  

BfArM schränkt die Zulassung Methylphenidat-haltiger Arzneimittel bei ADHS ein 

(BPtK) Das Bundesinstitut für Arz-

neimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) hat mit Wirkung zum 1. 

September 2009 die Zulassung von 

Arzneimitteln mit dem Wirkstoff 

"Methylphenidat" (z. B. Ritalin) geän-

dert. Dies könnte ein wichtiger Beitrag 

zum Abbau von Über- und Fehlver-

sorgung mit Methylphenidat bei Kin-

dern und Jugendlichen sein. Das 

BfArM setzte mit seinem Bescheid 

vom 22. Juni 2009 eine entsprechende 

Entscheidung der Europäischen 

Kommission vom 27. Mai 2009 um, 

welche auf dem wissenschaftlichen 

Gutachten des Ausschusses für Hu-

manarzneimittel (CHMP) der Europä-

ischen Arzneimittelagentur basiert. 

Die Behandlung mit Methylphenidat 

setzt demnach zum einen die gesicherte, 

kriterienorientierte Diagnostik einer 

ADHS und eine entsprechende Schwere 

und Dauer der Erkrankung voraus. Die 

Diagnose darf sich nicht allein auf das 

Vorhandensein eines oder mehrerer 

Symptome stützen. Zum anderen müs-

sen Behandlungsversuche mit anderen 

Therapieverfahren, wie z. B. Psychothe-

rapie, unternommen worden sein, ohne 

dass sich unter diesen Behandlungen 

allein ein Therapieerfolg eingestellt hat. 

Wenn entsprechend dieser Vorgaben 

eine Indikation für eine Behandlung mit 

Methylphenidat gestellt werden kann, 

hat die medikamentöse Behandlung im 

Rahmen einer therapeutischen Gesamt-

strategie zu erfolgen. Diese therapeuti-

sche Gesamtstrategie umfasst i. d. R. 

sowohl psychologische, pädagogische, 

soziale als auch pharmakologische 

Maßnahmen und die Behandlung darf 

nur noch unter Aufsicht eines Spezialis-

ten für Verhaltensstörungen bei Kindern 

durchgeführt werden. 

Ferner muss der Arzt, der Methylpheni-

dat über längere Zeit bei Kindern und 

Heranwachsenden mit ADHS anwendet, 

regelmäßig den langfristigen Nutzen des 

Arzneimittels für den einzelnen Patien-

ten prüfen, indem er das Medikament 

mindestens einmal im Jahr absetzt. 

Außerdem müssen Patienten unter 

Langzeitbehandlung hinsichtlich Herz-

Kreislauf-Status, Wachstum, Appetit 

http://www.bptk.de/
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und anderer psychischer Erkrankun-

gen laufend überwacht werden.  

Die Änderung der Zulassung von 

Methylphenidat könnte ein erster 

Schritt sein, die Qualität der Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen 

mit ADHS zu verbessern. In Übereins-

timmung mit den gängigen Leitlinien 

sind die evidenzbasierten nicht-

medikamentösen Behandlungsverfahren 

den betroffenen Kindern und 

chen auch tatsächlich als Therapieme-

thoden der ersten Wahl zur Verfügung 

zu stellen (NICE Clinical Guideline, 

2009).  

Die Langfassung dieser Nachricht fin-

den Sie unter www.bptk.de.  

G-BA-Beschluss zur KJP Mindestquote  

(BPtK) Die Bundespsychotherapeu-

tenkammer (BPtK) fordert das Bun-

desgesundheitsministerium auf, den 

Beschluss des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses (G-BA) zur 20-Prozent-

Mindestquote für Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapie zu bean-

standen. "Der G-BA setzt die gesetzli-

chen Vorgaben nicht um. Er blockiert 

mit seiner Entscheidung die Reform", 

kritisiert BPtK-Präsident Prof. Dr. 

Rainer Richter.  

Nach dem GKV-Organisationswei-

terwicklungsgesetz sollten sich seit 1. 

Januar 2009 z. B. in Nordrhein knapp 

190 und in Westfalen-Lippe rund 100 

Psychotherapeuten zusätzlich nieder-

lassen können, die ausschließlich 

Kinder und Jugendliche behandeln. 

Träte der G-BA-Beschluss wie geplant 

in Kraft, blieben davon in Nordrhein 

vorerst nur 17 und in Westfalen-Lippe 

nur 2,5 Praxissitze übrig. Der G-BA 

ignoriert den Willen des Gesetzgebers: 

Statt etwa 300 zusätzlichen Praxen für 

Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapie entstehen in Nordrhein-Westfa-

len nur knapp 20 Praxen.  

Nach den gesetzlichen Vorschriften 

müsste sich die Zahl der Psychothera-

peuten, die ausschließlich Kinder und 

Jugendliche behandeln, seit dem 1. 

Januar 2009 überall in Deutschland auf 

mindestens 20 Prozent erhöhen. Der G-

BA verhindert dies, indem er eine zu-

sätzliche Zehn-Prozent-Quote schafft, 

die im Gesetz nicht vorgesehen ist. Er 

schreibt vor, dass sich die Zahl der Kin-

der- und Jugendlichen-

psychotherapeuten in allen Planungs-

bereichen einer Kassenärztlichen Ver-

einigung erst einmal auf zehn Prozent 

erhöhen muss, bevor in einem zweiten 

Schritt die gesetzlich angestrebten 20 

Prozent erreicht werden können. Mit 

anderen Worten: Der G-BA-Beschluss 

blockiert eine 20-Prozent-Quote, 

ge der Versorgungsgrad in nur einem 

einzigen Planungsbereich unter zehn 

Prozent liegt. Er verhindert damit das 

gesetzgeberische Ziel, die Versorgung 

psychisch kranker Kinder und 

cher schnell und flächendeckend zu 

verbessern. Hätte der Gesetzgeber eine 

gestaffelte Quotenerhöhung gewollt, 

hätte er diese auch vorgesehen.  

Der G-BA begründet seine Entschei-

dung damit, dass sich Psychothera-

peuten zunächst in besonders schlecht 

versorgten ländlichen Gebieten nie-

derlassen sollen. Der G-BA-Beschluss 

sieht vor, dass auch Psychotherapeuten 

mit doppelter Zulassung als PP und KJP 

auf die Quote angerechnet werden, auch 

wenn sie de facto an der Versorgung 

von psychisch kranken Kindern und 

Jugendlichen im gesetzlich vorgegebe-

nen Umfang nicht beteiligt sind.  

Das Gesetz für eine bessere Versorgung 

psychisch kranker Kinder und Jugendli-

cher ist seit 1. Januar 2009 in Kraft. Der 

G-BA hat fast ein halbes Jahr benötigt, 

um die erforderlichen Umsetzungsrege-

lungen zu schaffen. Die jetzigen Rege-

lungen zögern eine bessere Versorgung 

von psychisch kranken Kindern und 

Jugendlichen noch einmal erheblich 

heraus. Das Gesetz ist auf fünf Jahre 

befristet. Ziel war, dass während dieser 

Zeit mindestens 20 Prozent der Psycho-

therapeuten ausschließlich Kinder und 

Jugendliche behandeln. Der G-BA war 

bisher nicht in der Lage, diese gesetz-

liche Vorgabe schnell und pragmatisch 

umzusetzen.  

Die Langfassung dieser Nachricht fin-

den Sie unter www.bptk.de 

. 

Sozialpsychiatrievereinbarung: Ambulante Versorgung psychisch kranker Kinder 

(BPtK) Kinder und Jugendliche mit 

komplexen psychischen Störungen 

haben auch zukünftig einen gesicher-

ten Anspruch auf eine ambulante 

multiprofessionelle Behandlung. Der 

Bundesrat stimmte der 15. Novellie-

rung des Arzneimittelgesetzes zu und 

sicherte damit auch die sozialpsychiat-

rische Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen. Krankenkassen und 

Kassenärztliche Vereinigungen sind 

zukünftig gesetzlich verpflichtet, ent-

sprechende Verträge zu schließen. Die 

Krankenkassen hatten die bisher frei-

willigen Vergütungsvereinbarungen 

wegen der Einführung des Gesund-

fonds gekündigt.  

Der Gesetzgeber stellt damit ein multi-

professionelles Behandlungskonzept 

dauerhaft sicher.  

Die neuen gesetzlichen Regelungen 

nennen allerdings neben den Ärzten 

nicht die Psychotherapeuten, wie die 

Bundespsychotherapeutenkammer BPtK 

im Gesetzgebungsverfahren gefordert 

hatte. Dem Gesetzgeber ging es aus-

schließlich um die Fortführung der 

bisherigen Verträge. Darüber hinausrei-

chende Veränderungen wollte er nicht. 

Die Sozialpsychiatrievereinbarung sieht 

jedoch nur die Regelung einer Vergü-

tung für bestimmte Ärzte, nicht aber für 

Psychotherapeuten vor. "Der Gesetzge-

ber hat damit die Chance vertan, einen 

multiprofessionellen Behandlungsansatz 

auch zwischen Psychotherapeuten ei-

nerseits und den Angehörigen anderer 

Gesundheitsberufe andererseits zu för-

dern", kritisiert Prof. Dr. Rainer Richter, 

BPtK-Präsident.  

Die Langfassung dieser Nachricht fin-

den Sie unter www.bptk.de. 

http://www.bptk.de/
http://www.bptk.de/
http://www.bptk.de/
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Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Fortbildungszertifikate 

Für Psychologische Psychotherapeu-

ten und Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapeuten, die schon vor dem 

1.7.2004 in der vertragsärztlichen 

Versorgung tätig waren, war am 30. 

Juni 2009 Einreichungsfrist für den 

ersten KV-Nachweis. Nachdem be-

reits seit Ende letzten Jahres die Ant-

räge gestellt werden konnten (Aktion 

„Zertifikat auf Wunschtermin“) und 

dieses Angebot auch von vielen Mitg-

liedern wahrgenommen wurde, konn-

ten die zu erwartenden Bearbeitungs-

spitzen zeitlich etwas „gestreckt“ 

werden.  

Insgesamt wurden bislang etwa 1800 

Zertifikate erstellt (Stand Mitte Au-

gust 2009), davon ca. 1500 KV-

relevante. Etwa 500 Anträge sind noch 

zu bearbeiten. Aufgrund der großen 

Flut der Anträge wurden im Frühjahr 

zwei weitere Aushilfen eingestellt 

bzw. die Verträge bereits angestellter 

Aushilfen zeitlich erweitertet. Trotz 

dieser personellen Maßnahmen ist das 

Referat Fortbildung und Qualitätssi-

cherung seit ca. 10 Monaten fast aus-

schließlich mit der Bearbeitung der 

Zertifikatsanträge beschäftigt.   

Insgesamt hat die Abteilung Aus-, Fort- 

und Weiterbildung in den vergangenen 

Monaten ein ganz enormes Arbeitspen-

sum leisten müssen, das stellenweise 

nur durch Überstunden realisiert werden 

konnte. Dr. Jürgen Schmidt, verantwort-

licher Abteilungsleiter, dankt allen Mi-

tarbeitern für ihr außerordentlich großes 

Engagement und für die gute Teamar-

beit, ohne die dieser aktuelle Stand an 

bearbeiteten Zertifizierungen nicht zu 

erreichen gewesen wäre. 

Hinweis für Mitglieder, die nicht an der 

kassenärztlichen Versorgung teilnehmen 

und auf freiwilliger Basis ein Fortbil-

dungszertifikat beantragt haben: Ihre 

Unterlagen können leider erst bearbeitet 

werden, nachdem alle KV-relevanten 

Anträge abgeschlossen sind. Dies be-

gründet sich in der gesetzlichen Fortbil-

dungsfrist, dessen Nachweis der 

Kassenärztlichen Vereinigung vorliegen 

muss. Wir bitten Sie um Ihr 

Verständnis. Ihre Zertifikate werden Sie 

bis ca. Ende 2009 erhalten. 

 

Baden-Württemberg 

Projektgruppe „Nutzenbewertung im Gesundheitswesen“ des Gesundheitsforums  

Die vom Sozialministerium Baden-

Württembergs im Rahmen des Ge-

sundheitsforums 

(www.gesundheitsforum-bw.de) be-

auftragte Projektgruppe „Nutzenbe-

wertung im Gesundheitswesen“ unter 

Vorsitz von Prof. Franz Porzsolt (Uni-

versitätsklinikum Ulm, AG Klinische 

Ökonomik) hatte sich zuletzt intensiv 

und kritisch mit dem neuen Metho-

denpapier des IQWiG (Institut für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen) zur Nutzenbe-

wertung von Gesundheitsleistungen 

auseinandergesetzt. Für die LPK ist 

Rüdiger Nübling in dieser Projekt-

gruppe vertreten. Auftrag der PG ist es, 

dem Gesundheitsforum sowie dem 

zialministerium einen – in Abgrenzung 

zum IQWiG  – Alternativvorschlag zu 

einer möglichen Bewertung des Nutzens 

von Gesundheitsleistungen zu unterbrei-

ten. In der PG wird massiv kritisiert, 

dass das IQWiG über eine quasi Mono-

polstellung verfügt. Die PG hatte bereits 

zum letzten Gesundheitsforum im 

Herbst 2008 ein Paper in Entwurfsfas-

sung vorgelegt, das die Einseitigkeit von 

Wirksamkeitsstudien (RCTs) in der 

aktuellen Bewertungspraxis sowie auch 

in dem kürzlich vom IQWiG vorgeleg-

ten Methodenpapier zur Nutzenbewer-

tung (auf dessen Grundlage nun im 

Herbst die ersten Bewertungen erfolgen 

sollen; vgl. Deutsches Ärzteblatt, Heft 

30/2009, S. A1490) thematisiert. Ein-

gang in den Vorschlag der PG wird 

auch das aktuelle Methodenpapier des 

Wissenschaftlichen Beirats Psychothe-

rapie (WBP) finden. Inhaltlicher 

Schwerpunkt der Argumentation der PG 

ist, dass zur Bewertung von Gesund-

heitsleistungen v.a. auch ihr Nutzen 

unter Alltagsbedingungen (also auch 

außerhalb von RCTs) geprüft werden 

muss. Die PG kritisiert insbesondere die 

alleinige Verwendung von RCTs zur 

Nutzenbewertung.  

Das Zertifizierungs-Team: v.l.n.r. Anne 
Holzwarth, Dr. Jürgen Schmidt, Janina 
Hartwig, Petra Sommer, Karin Kosutic, 
Magdalena Kita; nicht auf dem Bild: Fatma 
Cinaroglu 

Das Team bei der Arbeit 

http://www.gesundheitsforum-bw.de/
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Karlsruher Diamorphin-Modell trotz Bundestagsbeschluss weiterhin ungewiss 

CDU-Landtagsfraktion unter Vor-

sitz von Stefan Mappus gefährdet 

bewährtes Modell 

Am 28.05.2009 wurde das Gesetz zur 

Behandlung von Schwerstabhängigen 

mit Diamorphin vom Bundestag frak-

tionsübergreifend mit großer Mehrheit 

verabschiedet. Als einziger Standort in 

Baden-Württemberg, der erfolgreich 

an der bundesweiten Erprobung des so 

genannten Heroinmodells teilgenom-

men hatte, war die Karlsruher Ambu-

lanz Arbeiterwohlfahrt (AWO) betei-

ligt. Nun droht durch eine Initiative 

der CDU-Landtagsfraktion unter Füh-

rung von Stefan Mappus trotz Gesetz-

gebung nach mehreren Jahren der 

Ungewissheit erneut das Aus. 

Künftig wird das Pharmazeutisch 

hergestellte Heroin durch die gesetzli-

chen Krankenkassen bezahlt. Trug 

2008 noch die Stadt Karlsruhe die 

alleinigen Kosten, wurde die Finanzie-

rung zu Gunsten der Kommunen ver-

lagert. Bereits mehrmals, zuletzt im 

Oktober letzten Jahres plädierte die 

Landespsychotherapeutenkammer Ba-

den-Württemberg für eine politische 

sowie eine medizinische bzw. psycho-

therapeutische Lösung. 

Mit dem Beschluss des Bundestags 

schien das Projekt gesichert zu sein. 

Pläne der CDU-Landtagsfraktion zu 

Umsetzung des Gesetzes sehen nun 

allerdings vor, dass das künstliche He-

roin nur an den landeseigenen Psychiat-

rischen Zentren oder deren Tagesklini-

ken abgegeben werden kann. Die wider-

spricht nicht nur den geforderten dezent-

ralen Lösungen – die Wege für die 

Schwerstabhängigen z.T. deutlich ver-

längern, womit kaum eine akzeptable 

Versorgung und Behandlung gewähr-

leistet werden kann – sondern beschä-

digt ein erfolgreiches Konzept (von dem 

auch die Landesregierung lernen könn-

te). Der Karlsruher Gemeinderat hatte 

schnell auf die Vorschläge reagiert und 

eine von allen Fraktionen unterzeichnete 

Resolution an die Landesregierung 

verabschiedet. Hierin distanziert sich die 

Stadt von dem geplanten Diamorphin-

Konzept. Gefordert werde eine Lösung, 

die sowohl kurze Wege für Schwerstab-

hängige biete und bereits bestehende 

Strukturen des Modells der AWO-

Ambulanz berücksichtige (siehe auch 

den Bericht und den Kommentar aus 

den Badischen Neuesten Nachrichten 

vom 16.6.2009).  

Der außergewöhnliche Erfolg des Kon-

zepts der AWO resultiert aus der ein-

heitlichen Versorgung der Ambulanz. 

Diese muss weiterhin aufrechterhalten 

werden. Für die Landespsychotherapeu-

tenkammer Baden-Württemberg ist 

völlig unverständlich, wieso die CDU-

Landtagsfraktion – quasi durch die 

Hintertür – sich gegen den Gesetzesbe-

schluss stellt und die erfolgreiche Mo-

dell-Ambulanz in Karlsruhe erneut 

wider medizinischem und therapeuti-

schem Wissen torpedieren will. Vgl. 

auch die Meldung unter Gesundheitspo-

litik: „Diamorphin wird verschrei-

bungspflichtig“  

Intervention beim Sozialministerium in Sachen „Präventionsinitiative“ 

Das Land Baden-Württemberg wird 

sich künftig neben der Behandlung, 

Rehabilitation und Pflege verstärkt in 

der Prävention engagieren. Hierzu 

wurde eine "Stiftung gesundheitliche 

Prävention Baden-Württemberg" ge-

gründet, an der sich das Land finanzi-

ell beteiligen wird und derzeit um 

finanzielle Beteiligung anderer Akteu-

re im Gesundheitswesen wirbt. Er-

reicht werden soll eine verbindliche 

Vernetzung und Kooperation der Ak-

teure auf der lokalen Ebene in den 

Stadt- und Landkreisen.  

Die Stiftung soll die Entwicklung 

exemplarischer Maßnahmen zur Prä-

vention und Gesundheitsförderung mit 

einem ganzheitlichen Ansatz fördern. 

Den heute bekannten verschiedenen 

Ursachen der modernen Zivilisations-

krankheiten wie falsche Ernährung, 

fehlende Bewegung und ungesunde 

Lebensführung soll, so Sozialministe-

rin Dr. Monika Stolz, nachhaltig 

gegen gewirkt werden. Hierfür wird der 

Aufbau regionaler und kommunaler 

Netzwerke zur Prävention und Gesund-

heitsförderung angestrebt, in denen auch 

Aspekte bürgerschaftlicher Tätigkeit 

Berücksichtigung und Stärkung finden 

sollen. Ziel ist dabei insbesondere, den 

Einsatz evaluierter Projekte und Maß-

nahmen zu steigern, die speziell dafür 

geeignet sind, auch Bevölkerungsgrup-

pen mit hohen Gesundheitsrisiken zu 

erreichen. 

Die Landespsychotherapeutenkammer 

hat in einem ausführlichen Brief an die 

Sozialministerin darauf hingewiesen, 

dass neben organmedizinischen Erkran-

kungen, die in der geplanten Satzung 

der Stiftung genannt sind, psychische 

Erkrankungen deutlich zunehmen. Ne-

ben epidemiologischen Studien, die dies 

belegen, weisen u.a. die Krankenkassen 

jüngst wieder darauf hin, dass Krank-

schreibung und Arbeitsunfähigkeit so-

wie vorzeitige Berentung wegen psychi-

scher Erkrankungen stark zugenommen 

haben. Patienten mit organischen Er-

krankungen und zusätzlicher psychi-

scher Komorbidität weisen wesentlich 

mehr Fehltage auf als Patienten, die nur 

an organischen Erkrankungen leiden. 

Wir haben die Ministerin gebeten, ne-

ben körperlichen Erkrankungen auch 

psychische Erkrankungen zu nennen, 

um auf diesen Umstand aufmerksam zu 

machen und zu verdeutlichen, dass die 

Prävention zur Verhinderung psychi-

scher Erkrankungen eine wichtige ge-

sellschaftliche Aufgabe darstellt. Im 

Rahmen des vom Sozialministerium 

eingerichteten Gesundheitsforums ist 

nach unserer Meinung eine Arbeits-

gruppe zur Prävention psychischer Er-

krankungen einzurichten, in der die 

Psychotherapie angemessen vertreten 

ist. 
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LPK Mitgliedschaft im Suchthilfenetzwerk Stuttgart 

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat im 

Frühjahr 2009 ein kommunales 

Suchthilfenetzwerk aufgebaut, in dem 

neben den Trägern der stationären, 

teilstationären und ambulanten Sucht-

hilfe die Kostenträger, Patienten-

selbsthilfe, die Ärzteschaft Stuttgart 

und auch die Landespsychotherapeu-

tenkammer vertreten sind. Die LPK 

hat um Aufnahme in das Suchthilfe-

netzwerk gebeten, da Psychotherapeu-

ten sowohl bei Patienten mit Suchter-

krankung und komorbiden psychischen 

Störungen als auch bei Patienten, die 

nach Behandlung abstinent sind, Psy-

chotherapie durchführen. Aus diesen 

Gründen ist es aus unserer Sicht zwin-

gend notwendig, dass die Kammer als 

Vertretung der Psychotherapeuten nicht 

nur bei der Hilfeplanung sondern auch 

der Vernetzung der Suchthilfe als Koo-

perationspartner einbezogen ist. Im seit 

2008 bestehenden Suchthilfenetzwerk 

Freiburg war dies von Beginn an der 

Fall.   

Gesundheitspolitik 

Diamorphin wird verschreibungsfähig 

 (BPtK/LPK) Am 28.05.2009 hat der 

Bundestag mit großer Mehrheit be-

schlossen, dass Diamorphin in der 

Suchtbehandlung verschreibungsfähig 

wird. Auch elf Abgeordnete der 

CDU/CSU-Fraktion stimmten für das 

Gesetz. Damit ist ein langjähriger 

politischer Streit in der Regierungs-

koalition entschieden. Pharmazeutisch 

hergestelltes Heroin darf auf Kosten 

der gesetzlichen Krankenkassen in der 

Behandlung von Schwerstopiatabhän-

gigen eingesetzt werden. Die BPtK 

begrüßt das Gesetz, plädiert aber wei-

terhin dafür, die psychosoziale Be-

treuung nicht nur für mindestens sechs 

Monate, sondern für die gesamte Be-

handlungszeit verpflichtend vorzuse-

hen. Auch die LPK Baden-

Württemberg hatte sich mehrfach und 

öffentlich für die Fortführung des Mo-

dellprojektes (das u.a. in Karlsruhe 

durchgeführt wurde) sowie für eine 

Gesetzesänderung eingesetzt.  

Das Gesetz schafft die rechtliche 

Grundlage für die Einstufung von Dia-

morphin als verschreibungspflichtiges 

Betäubungsmittel und regelt den Zu-

gang zur Substitutionsbehandlung. Die 

Diamorphinbehandlung kommt danach 

nur für solche Opiatabhängige in Be-

tracht, die mindestens 23 Jahre alt sind, 

die mindestens zwei Therapien erfolg-

los durchlaufen haben und bei denen 

eine seit mindestens fünf Jahren beste-

hende Abhängigkeit, verbunden mit 

schwerwiegenden körperlichen und 

psychischen Störungen, vorliegt. Zudem 

soll eine psychosoziale Betreuung wäh-

rend der ersten sechs Monate der 

handlung obligatorisch sein und die 

Behandlung darf nur in speziellen 

richtungen erfolgen.  In einem großen 

Modellprojekt mit über 1.000 Schwerst-

kranken erwies sich die 

handlung mit Diamorphin im Vergleich 

zu Methadon als wirksamer. Es kam 

insbesondere zu einem stärkeren Rück-

gang des illegalen Drogenkonsums und 

der Kriminalität.  

Den vollständigen Text des Beitrags 

finden Sie auf der Homepage der Kam-

mer unter http://www.lpk-

bw.de/aktuelles2009.html (Nachricht 

04.06.2009)  

AQUA wird neues Qualitätsinstitut in der GKV 

(BPtK/LPK) Das AQUA-Institut in 

Göttingen kann vom Gemeinsamen 

Bundesausschuss G-BA mit der Ent-

wicklung von Verfahren zur Messung 

und Darstellung der Versorgungsqua-

lität und der Durchführung der Quali-

tätssicherung der ambulanten und 

stationären Versorgung in der gesetz-

lichen Krankenversicherung beauf-

tragt werden. Das Bundeskartellamt 

wies am 18. Mai 2009 einen Ein-

spruch der Bundesgeschäftsstelle 

Qualitätssicherung (BQS) gegen das 

Vergabeverfahren zurück. Der G-BA 

hat deshalb angekündigt, in Kürze den 

Vertrag mit dem "AQUA-Institut für 

angewandte Qualitätsförderung und 

Forschung im Gesundheitswesen" 

(www.aqua-institut.de)zu unterzei-

chen. Der G-BA hatte sich bereits am 

10. Februar 2009 nach einer europa-

weiten Ausschreibung für das Göttinger 

Beratungs- und Forschungsunter-

nehmen entschieden.  

Mit der jüngsten Gesundheitsreform 

(GKV-WSG) hatte der Gesetzgeber im 

§ 137a SGB V den G-BA berechtigt, 

eine fachlich unabhängige Institution 

damit zu beauftragen, eine einrichtungs- 

und sektorenübergreifende Darstellung 

der Qualitätssicherung in der gesetzli-

chen Krankenversicherung zu entwi-

ckeln, u. a. für den ambulanten und 

stationären Sektor, das ambulante Ope-

rieren, die ambulante Behandlung im 

Krankenhaus und die Disease-

Management-Programme (DMP).  

Das AQUA-Institut war in der Ver-

gangenheit an mehreren nationalen und 

internationalen Forschungsprojekten der 

externen und internen Qualitätssicherung 

und des Qualitätsmanagements insbe-

sondere in der ambulanten Versorgung 

beteiligt. Das Göttinger Institut bringt 

aus Sicht seiner Befürworter als for-

schungsorientiertes Institut die gebotene 

fachliche Unabhängigkeit mit. Es wird 

davon ausgegangen, dass es die Beteili-

gung aller maßgeblichen Bundesorgani-

sationen der Leistungserbringer, der 

Krankenkassen, der Patienten und 

Selbsthilfe sowie die wissenschaftlichen 

medizinischen Fachgesellschaften am 

ehesten gleichberechtigt sicherstellen 

kann. Allerdings wird dem Institut auch 

eine starke Nähe zur Bertelsmannstiftung 

http://www.lpk-bw.de/aktuelles2008.html
http://www.lpk-bw.de/aktuelles2008.html
http://www.aqua-institut.de/
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nachgesagt, das von dem Institut be-

reits im Rahmen der so genannten 

„Weißen Liste“ (www.weisse-liste.de) 

Qualitätsbewertungen, z.B. von Kran-

kenhäusern durchführen lässt und 

online stellt. Die Dienstleitungsge-

werkschaft ver.di kritisiert eine Vergabe 

an AQUA, weil sie die Gefahr sieht, 

dass kaum mehr ein Bereich des Ge-

sundheitswesens nicht von Bertelmann 

kontrolliert wird. Auch aus unserer 

Sicht ist die Vergabe nicht unkritisch zu 

sehen, v.a. auch deshalb, weil nur eine 

einzige Institution beauftragt wurde, die 

dann – ähnlich dem IQWiG – eine Mo-

nopolstellung beanspruchen kann und 

wahrscheinlich wird.  

BSG-Urteil zur Rechtsaufsicht des BMG 

(BPtK) Das Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) kann nicht über 

die Leistungen der gesetzlichen Kran-

kenversicherung entscheiden. Richtli-

nienbeschlüsse bleiben alleinige Auf-

gabe des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses (G-BA). Das entschied das 

Bundessozialgericht (BSG) in Kassel 

in einer Grundsatzentscheidung am 6. 

Mai.  Das BSG urteilte aufgrund einer 

Klage des G-BA gegen die Beanstan-

dung eines Richtlinienbeschlusses zur 

Protonentherapie bei Brustkrebs durch 

das BMG. Das BMG hat sich nach die-

ser Grundsatzentscheidung bei der 

Überprüfung der Richtlinienbeschlüsse 

des G-BA auf eine Rechtsaufsicht zu 

beschränken. Weitergehende Befugnisse 

im Sinne einer Fachaufsicht habe das 

BMG nicht.   

Weitere Beiträge und Informationen 

finden Sie auf der Homepage der Kam-

mer unter http://www.lpk-

bw.de/aktuelles2009.html (Nachricht 

15.05.2009) 

Morbi-RSA: Schärfere Prüfungen durch BVA möglich 

(BPtK) Das Bundesversicherungsamt 

(BVA) kann zukünftig die Daten der 

gesetzlichen Krankenkassen schärfer 

prüfen. Der Bundesrat stimmte mit der 

15. Novelle des Arzneimittelgesetzes 

einschließlich zahlreicher weiterer 

Änderungen im Sozialrecht zu.  Seit 

dem 1. Januar 2009 erhalten die ge-

setzlichen Krankenkassen für jeden 

Versicherten einen Betrag aus dem 

Gesundheitsfonds, der sich insbesondere 

nach Alter, Geschlecht und Morbidität 

des Versicherten richtet. Die Höhe des 

Betrags wird durch den morbiditäts-

orientierten Risikostrukturausgleich 

(Morbi-RSA) ermittelt. Krankenkassen 

haben finanzielle Vorteile, wenn sie ihre 

Versicherten kränker darstellen, als sie 

es in Wirklichkeit sind ("Upcoding"). 

Um möglichen Manipulationen aber 

vorzubeugen, hat der Gesetzgeber jetzt 

die Prüfkompetenzen des BVA genauer 

festgelegt.  Die Langfassung dieser 

Nachricht finden Sie unter 

www.bptk.de. 

 

Versorgungsforschung – Gesundheitsreports der Kassen 

Gesundheitsmonitor 2009 

(BPtK) Soll die Versorgung psychisch 

kranker Patienten verbessert werden, 

muss in Deutschland vor allem in der 

hausärztlichen Versorgung noch viel 

geschehen. Das zeigt der aktuelle 

Gesundheitsmonitor 2009 der Ber-

telsmann Stiftung. Der Gesundheits-

monitor 2009 untersuchte, ob und wie 

Patienten mit psychischen Beschwer-

den und Erkrankungen einen Hausarzt 

(Primärversorgung) oder einen Psy-

chotherapeuten bzw. einen Psychiater 

(Sekundärversorgung) in Anspruch 

nehmen.  

Der Hausarzt ist für die meisten Pa-

tienten (87 Prozent), die innerhalb 

eines Jahres wegen psychischer Be-

schwerden einen Arzt oder Psychothe-

rapeuten aufsuchten, der erste Ans-

prechpartner. Knapp zwei Drittel 

konsultierten ausschließlich ihren 

Hausarzt (66 Prozent), während ein 

Fünftel (21 Prozent) sowohl durch ihren 

Hausarzt als auch durch Psychothera-

peuten, Psychiater oder Psychiatrische 

Institutsambulanzen versorgt wurden. 

Weitere 13 Prozent nutzten ausschließ-

lich die Sekundärversorgung.  

Bei nur 8,7 Prozent der Patienten, die 

aufgrund von psychischen Beschwerden 

einen Hausarzt aufsuchten, wurde nach 

Angaben der Patienten eine psychische 

Erkrankung diagnostiziert. Wandten 

sich die Patienten dagegen an einen 

Psychotherapeuten oder Psychiater, 

berichten mehr als die Hälfte der Patien-

ten (52,6 Prozent) von einer entspre-

chenden Diagnose. Dies ist ein wichti-

ger Hinweis darauf, dass in der hausärz-

tlichen Praxis psychische Erkrankungen 

zu oft unentdeckt bleiben. 

Nur die Hälfte der betroffenen Patienten 

thematisiert überhaupt psychische Be-

schwerden. Sich psychische Beschwer-

den einzugestehen, fällt vielen Men-

schen nach wie vor schwer.  

Um psychische Krankheiten besser zu 

erkennen, müssten Hausärzte in Zukunft 

aktiv und achtsam nachfragen und psy-

chische Störungen systematischer diag-

nostizieren. Erfolg versprechen Versor-

gungsleitlinien für psychische Störun-

gen, insbesondere für Depression und 

Angststörungen. Verbunden mit spezifi-

schen Fortbildungen und geeignetem 

Qualitätsmanagement könnten so die 

Erkennungsraten psychischer Krankhei-

ten verbessert werden. 

Den ausführlichen Gesundheitsmonitor 

der Bertelsmann Stiftung finden Sie auf 

der Homepage der Kammer unter 

http://www.lpk-

bw.de/aktuelles2009.html (Nachricht 

15.05.2009) 

 

http://www.weisse-liste.de/
http://www.lpk-bw.de/aktuelles2008.html
http://www.lpk-bw.de/aktuelles2008.html
http://www.bptk.de/
http://www.lpk-bw.de/aktuelles2008.html
http://www.lpk-bw.de/aktuelles2008.html
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TK-Gesundheitsreport 2009 

Psychische Erkrankungen erreichen 

neuen Höchststand 

(BPTK) Berufstätige erkranken immer 

häufiger an psychischen Störungen. 

Im Jahr 2006 summierten sich in einer 

Gruppe von 100 Berufstätigen die 

Fehltage wegen psychischer Krankhei-

ten noch auf 126 Tage, im Jahr 2007 

waren es schon 137 Tage. Innerhalb 

von zwei Jahren nahmen die Fehlzei-

ten aufgrund von psychischen Störun-

gen um knapp 20 Prozent zu. Sie er-

reichen damit seit Beginn der Auswer-

tungen im Jahr 2000 einen neuen 

Höchststand. Das sind die Ergebnisse 

des neuen "Gesundheitsreports 2009" 

der Techniker Krankenkasse (TK). Nach 

Berechnungen der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin kos-

tete der Produktionsausfall durch psy-

chische Störungen die Unternehmen 

rund 4,4 Milliarden Euro im Jahr 2007.  

Psychisch kranke Menschen sind über-

durchschnittlich lange krank. Depressiv 

Erkrankte fallen beispielsweise fast 

zwei Monate aus. Häufig werden psy-

chische Erkrankungen diagnostiziert, 

die infolge schwerer Belastungen ent-

stehen (Anpassungsstörungen). Dies 

können einschneidende Lebensereignis-

se wie der Tod eines Angehörigen sein, 

aber auch dauerhafte Angst und Über-

forderung am Arbeitsplatz. Nach TK-

Angaben gehören zu dieser Gruppe der 

psychisch Erkrankten auch immer häu-

figer Menschen, die unter chronischer 

Erschöpfung und Müdigkeit leiden 

("Burnout-Syndrom"). Solche Patienten 

sind durchschnittlich einen Monat 

krankgeschrieben. Schließlich leiden 

viele Menschen auch an körperlichen 

Symptomen, für die sich aber keine 

körperlichen Ursachen finden lassen, z. 

B. wiederkehrende Übelkeit, Herzklop-

fen oder Kopf- und Gelenkschmerzen 

(somatoforme Störungen). Diese Patien-

ten fallen im Schnitt über drei Wochen 

an ihrem Arbeitsplatz aus.  

Diskussion & Leserbriefe 

Offener Brief zur Indienreise-Werbung der Landespsychotherapeutenkammer BW  

Der folgende offene Brief des Karl-

sruher Psychotherapeuten Rainer 

Mannheim-Rouzeaud an das Psycho-

therapeutenjournal vom 8.7.2009 

wurde von der Redaktion des PTJ, da 

bezogen auf Baden-Württemberg, 

zuständigkeitshalber an die LPK wei-

tergeleitet. Der Vorstand der LPK hat 

daraufhin Herrn Mannheim-Rouzeaud 

angeboten, den Brief mit Stellung-

nahme im Newsletter zu veröffentli-

chen, wozu er seine Zustimmung gab. 

Hier Brief und Antwort im Wortlaut: 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

dass die Psychotherapeutenkammer 

sich – in narzisstischer Weise – zum 

überwiegenden Teil mit sich selbst 

beschäftigt, war zu erwarten, dass sie 

sich nun auch noch als Reiseveranstal-

ter betätigt, treibt die Selbstfürsorge 

nun doch zu weit. Bereits die Wer-

bung für die Pekingreise in 2007 hat 

mich sehr verärgert, die Wiederholung 

mit dem Indienangebot für 2010 nun 

lässt das Fass überlaufen. 

Auch wenn, wie zu lesen ist, die Or-

ganisation der Reise von einem Reise-

büro übernommen worden sein soll, 

werden doch ganz offensichtlich Res-

sourcen der Kammer für dieses Frei-

zeitangebot verwendet. 

1. Die Werbung für diese Reise wurde 

auf dem Postweg an alle Kammer-

mitglieder versandt. Das Anschrei-

ben der Kammer enthielt aus-

schließlich die Werbung und kei-

nerlei berufsbezogene Informatio-

nen. Wie hoch sind die Portokosten 

gewesen sowie die mit dem Ver-

sand verbundenen Personalkosten? 

Wo im Kammerhaushalt wurden 

diese Kosten verbucht? 

2. Die Reiseanmeldung geht an die 

Adresse der Kammer (nicht an ein 

Reisebüro). Wie hoch sind die Kos-

ten für die Bearbeitung der Anmel-

dung und der sonstigen Verwal-

tungskosten dieser Reise? Wo im 

Kammerhaushalt werden diese ver-

bucht? 

Dass der Kammerbeitrag sehr hoch ist, 

brauche ich wohl nicht ausdrücklich zu 

erwähnen, dass die Leistungen der 

Kammer für ihre Mitglieder nicht dieser 

Beitragshöhe entsprechen, ist wohl auch 

kaum zu ändern, aber dass berufspoliti-

sche Trägheit nun durch Freizeitaktivi-

täten kompensiert werden, das heißt nun 

doch, dem Es die Kontrolle übers Ich zu 

gestatten, und das auch noch mit Hilfe 

einer Institution des Überichs. 

Therapeutisch hilft bei einer solchen 

Neurosenstruktur nur eine Schrumpfkur, 

wogegen die Kammer jedoch per 

Zwangsmitgliedschaft immunisiert 

worden ist. Also bleibt nur der letzte 

demokratische Weg: Eine aufklärende 

Öffentlichkeit herzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen,  

Rainer Mannheim-Rouzeaud, Karlsru-

he“ 

 

Antwortschreiben von Kammerpräsi-

dent Dietrich  Munz  

„Sehr geehrter Herr Mannheim-

Rouzeaud, vielen Dank für Ihr Manusk-

ript … Wie Ihnen wahrscheinlich be-

kannt ist, hatte derselbe Reiseveranstal-

ter schon im Jahr 2006 eine Reise für 

Kammermitglieder nach China organi-

siert und über die LPK-BW um Teil-

nahme geworben. Die Nachfrage nach 

einer Teilnahme an der Reise nach Chi-

na war unerwartet groß. Neben kriti-

schen Rückfragen zur Finanzierung der 

Werbung für die Reise waren die 

Rückmeldungen an die LPK-BW zur 

fachlichen Ausgestaltung und dem wei-

teren Programm der Reise nur positiv. 

In der Vertreterversammlung der LPK-

BW wurde ebenfalls die Finanzierung 

der Werbung für die Reise diskutiert, es 

konnte nicht festgestellt werden, dass 
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der Haushalt der Kammer hierdurch 

belastet wurde. 

Nachdem der Reiseveranstalter nun in 

diesem Jahr wieder an uns herangetre-

ten ist, um eine Reise mit einem Fach-

programm nach Indien anzubieten, 

haben wir unter denselben Bedingun-

gen wie damals zugestimmt. Das 

heißt, dass wir mit dem Reiseverans-

talter vereinbart haben, dass dieser alle 

Unkosten, sowohl für den Versand als 

auch Arbeitskapazität, d. h. Verwal-

tungsaufwand der LPK-BW über-

nimmt. Für den Kammervorstand war 

Voraussetzung für die Zusammenarbeit 

mit dem Reiseveranstalter, dass der 

LPK-BW durch die Vermittlung und 

das Angebot dieser Reise keine Unkos-

ten entstehen. 

Verwahren möchte ich mich im Namen 

der Kammer gegen ihre Polemik, dass 

es sich, wie Sie pseudofachlich feststel-

len, um eine „Neurosenstruktur“ der 

Kammer handle, die dergestalt kompen-

siert werde. Wie Sie den Newslettern 

und Berichten auf den Landesseiten des 

PTJ entnehmen können, nimmt die 

LKP-BW und ihre ehrenamtlich tätigen 

Funktionsträger in Vorstand und Aus-

schüssen sowie die Geschäftsstelle die 

Interessen der Psychotherapeuten in 

Baden-Württemberg mit großem Enga-

gement wahr. 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dietrich Munz 

“ 

Veranstaltungen/ Tagungen/ Kongresse 

PSYCHOTHERAPEUTISCHE 

NOTFALLVERSORGUNG 

Frühinterventionen und psychothera-

peutische Versorgung bei Großscha-

denslagen 

Die Veranstaltung dient zur Auffrischung 

des Kenntnisstands, andererseits zur In-

formation über die Organisation der Not-

fallversorgung im Schadensfall, Fortbil-

dungspunkte: 9; THEMENÜBERSICHT: 

Informationen zur Diagnostik von Belas-

tungsstörungen, Frühinterventionen und 

psychologische Versorgung, Information 

über Strukturen der Notfallversorgung. 

REFERENTINNEN/REFERENTEN: 

Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel Abt. Rehabili-

tationspsychologie, Institut für Psycholo-

gie, Universität Freiburg; Dr. Georg Pie-

per, Praxis für Klinische Psychologie, 

Friebertshausen 

Samstag, 14. November 2009 in Tübin-

gen 

10:00 bis 17:00 Uhr 

 

Anmeldung bis spätestens 30. Oktober 

2009 bei Frau Kosutic  

Fax 0711 / 674470 - 15 

Teilnehmerzahl: 100, Teilnahmegebühr: 

kostenfrei 

 

 

PERSONALSTRUKTUR IN DER 

STATIONÄNEREN PSYCHIATRIE 

UND PSYCHOTHERAPIE 

Freitag, 20. November 2009  

THEMA: Krankenhausfinanzierungsreform-

gesetz vom September 2009 

REFERENT: Hermann Schürmann, Vorsit-

zender der Kommission „Zukunft der Kran-

kenhausversorgung“ 

Klinikum Stuttgart, Bürgerhospital 

 

Weitere Infos finden Sie unter Fortbil-

dung/Veranstaltungen der Kammerho-

mepage (www.lpk-bw.de).  

 

 

SEHNSUCHT FAMILIE IN DER 

POSTMODERNE 

5. Hessischer Psychotherapeutentag 

THEMENÜBERSICHT (für die Freitagver-

anstaltung):Familie und Elternschaft in der 

Moderne, REFERENTEN: Prof. Norbert 

Schneider, Mainz, Teilnahmegebühr: kosten-

frei 

THEMENÜBERSICHT (für die Samstag-

veranstaltung): Familienmythos, Liebe und 

Postmoderne, System Familie im Gesund-

heitswesen - Entwicklungslinien und Zu-

kunftsszenarien, fünf weitere Foren; 

REFERENTEN: Prof. Reinhard Sieder, 

Wien, Prof. Jochen Schweizer, Heidelberg, 

Teilnahmegebühr: 60 € Tageskarte, 50 € 

Tageskarte bei verbindlicher Anmeldung 

Freitag, 18 und Samstag, 19 September 

Fachhochschule Frankfurt am Main 

Anmeldung bis spätestens 01.September 

2009 bei Frau Schäfer 

Tel: 0611/ 53 16 8 -0 

Fax: 0611/ 53 16 8 -29 
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